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Allgemeines und Geltungsbereich 

Die vorliegenden Technischen Anschlussbedingungen Mittelspannung der SWT Stadt-

werke Trier Versorgungs-GmbH (nachfolgend kurz „TAB Mittelspannung“ genannt) 

gelten für den Anschluss und den Betrieb von Bezugs- und Erzeugungsanlagen (da-

runter auch Mischanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge) an 

das Mittelspannungsnetz der SWT Stadtwerke Trie r Versorgungs-GmbH (nachfolgend 

kurz „SWT“ genannt) sowie bei einer Erweiterung oder Änderung bestehender Kunden-

anlagen. 

Es gelten die al lgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die VDE -An-

wendungsregel „Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mit-

telspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung)“ (nachfolgend kurz „VDE -

AR-N 4110“ genannt ) .  

Die vorliegenden TAB Mittelspannung konkretisieren die VDE -AR-N 4110. Die Gliede-

rung lehnt sich an die Struktur der VDE-AR-N 4110 an und formuliert die Spezifika-

tionen zu den einzelnen Kapiteln dieser VDE-Anwendungsregel.  Falls in dieser  TAB 

Mittelspannung keine weitere Spezif ikation zu einzelnen Kapiteln der VDE-AR-N 4110 

erfolgt, wird darauf mit dem Hinweis „keine Ergänzung“ hingewiesen.  

Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Technischen Anschlussbedingungen Mit-

telspannung der SWT treten am gleichen Tage außer Kraft.  

Bezugsanlagen, für die der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer vor dem 27. April  

2019 ein Netzanschlussbegehren gestel lt  hat und die bis zum 30.06.2020 in Betrieb 

gesetzt wurden, gelten als Bestandsanlagen und müssen jeweils (nur)  die bisher gel-

tenden TAB Mittelspannung erfül len.  

Weitere Übergangsregelungen für Erzeugungsanlagen:  

Wenn der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer vor dem 27. April  2019 eine Bau-

genehmigung oder eine Genehmigung nach BImSchG erhalten hat und die Erzeugungs-

anlage bis zum 30.06.2020 in Betrieb gesetzt wurde, gi lt die Erzeugungsanlage als  

Bestandsanlage,  wenn keine Baugenehmigung oder Genehmigung nach BImSchG er-

forderl ich ist und der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer vor dem 27. April  2019 

ein Netzanschlussbegehren gestel lt  hat und die Erzeugungsanlage bis zum 

30.06.2020 in Betr ieb gesetzt wurde, gi l t d ie Erzeugungsanlage als Bestandsanlage 

und muss jeweils (nur)  die bisher geltenden TAB Mittelspannung erfüllen.  

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kann auf die Einstufung als Bestandsan-

lage verzichten. Der Verzicht ist schrif tl ich gegenüber der SWT zu erklären . 
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1 Anwendungsbereich 

Diese TAB Mittelspannung gelten auch für Änderungen in Kundenanlagen, die wesent-

liche Auswirkungen auf die elektr ischen Eigenschaften der Kundenanlage (bezogen 

auf den Netzanschlusspunkt) haben.  

Die in der VDE-AR-N 4110 benannten wesentlichen Änderungen werden um die Nut-

zungsänderung „Tei lnahme am Regelmarkt“ ergänzt. Diese ist der SWT  ebenfal ls mit-

zuteilen und erfordert weitere Abstimmungen. Der Anschlussnehmer trägt die Kosten 

der dadurch an seinem Netzanschluss entstehenden Folgemaßnahmen. Für die tech-

nische Ausführung eines Netzanschlusses wie auch für den umgebauten und erwei-

terten Tei l  einer Kundenanlage gilt  jeweils die zum Erstellungs- oder Umbau-Zeit-

punkt gült ige TAB.  

Für Verweise auf die Internetseite der SWT gi lt  die Adresse: "  www.swt.de".  

Der Anschlussnehmer und Anschlussnutzer verpflichtet sich, die Einhaltung dieser 

TAB Mittelspannung sicherzustel len und auf Anforderung nachzuweisen. Sie gewähr-

leisten, dass auch diejenigen, die neben ihnen den Anschluss nutzen, dieser Ver-

pfl ichtung nachkommen. SWT behält sich vor, eine Kontrol le der Einhaltung dieser 

TAB Mittelspannung vorzunehmen. Werden Mängel festgestel l t, so kann die nachge-

lagerte Anschlussnutzung bis zur Mängelbeseit igung ausgesetzt werden. Durch die 

Kontrol le der Kundenanlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilnetz über-

nimmt SWT keine Haftung für die Mängelfreiheit  der Kundenanlage.  

Erzeugungsanlagen, die gemäß der VDE-AR-N 4110 nach VDE-AR-N 4105 „Erzeu-

gungsanlagen am Niederspannungsnetz“ auszuführen sind, dürfen stattdessen auch 

nach den Anforderungen VDE-AR-N 4110 ausgeführt und zertif iziert werden. Die An-

forderungen der VDE-AR-N 4110 sind in diesem Fal l vollumfänglich zu  erbringen. 

2 Normative Verweisungen 

- Keine Ergänzung –  

3 Begriffe und Verweisungen 

- Keine Ergänzung –  

http://www.swt.de/
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4 Allgemeine Grundsätze 

4.1 - 4.2.3 

- Keine Ergänzung –  

4.2.4 Bauvorbereitung und Bau 

Es sind prüffähige Unterlagen gemäß E.4 Formular einzureichen, die den Vorgaben der 

VDE-AR-N 4110 und der TAB-Mittelspannung der SWT entsprechen.  

Bei  niederspannungsseit iger Abrechnungszählung sind die Leerlauf - und Kurz-

schlussverluste des Transformators SWT mitzuteilen.  Ferner darf  der Spannungsfall  

bis zur Zähleinrichtung auf der Niederspannungsseite den Wert von 0,5% nicht über-

schreiten. Der Trafo muss der aktuel len Öko-Design-Stufe entsprechen.  

Der Netzbetreiber übernimmt mit dem Sichtvermerk zum Übergabestationsprojekt 

ausdrücklich keine Verantwortung oder Haftung für die inhaltl iche Richtigkeit  der ein-

gereichten Projektunterlagen.  

4.2.5 Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Übergabestation 

(Punkte 11 bis 14 der Tabelle  1) 

Mindestens vier Wochen vor dem gewünschten Inbetriebsetzungstermin der Überga-

bestation erfolgt die Abstimmung des Termins zur technischen Abnahme der Überga-

bestation zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber. SWT nimmt an der techni-

schen Abnahme teil . Dabei wird in der Regel der erste Teil  des Inbetriebsetzungspro-

tokolls der Übergabestation durch den Anlagenerrichter ausgefüllt  (Anhang E.7).  

Zur Prüfung der kundeneigenen MS-Kabelanlagen: 

Vor Inbetriebnahme von kundeneigenen MS-Kabelanlagen ist nach DIN VDE 0105 und 

DGUV Vorschrif t  3 § 5 eine Inbetriebnahmeprüfung durchzuführen.  

Für kundeneigene Kabelanlagen im Schutzbereich des Vertei lnetzes sind Prüfungen 

nach der in der  Tabelle 1: Kabelprüfungen angegebenen Stufe „D“ durchzuführen.  
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Tabelle 2: Kabelprüfungen 

Die Reihenfolge der Prüfungen ist wie folgt auszuführen  

•  Sichtprüfung 

•  Kabelmantelprüfung 

•  Spannungsprüfung (VLF- Messverfahren)  

•  TE –  und tan δ-Messung 

 

Die Prüfbedingungen für die Kabelmantelprüfung und die Spannungsprüfung sind in 

den Tabellen 2 „Kennwerte Kabelmantelprüfung “  und 3  „Kennwerte Spannungsprü-

fung“  dargestell t.  

Kabelmantelprüfung:  

Tabelle 
3: Kennwerte Kabelmantelprüfung  

Stufe Sichtprüfung
Kabelmantel-

prüfung

Spannungs-

prüfung

Teilentladungs (TE)- 

und 

Verlustfaktormessung 

(tan δ)

A ja nein nein nein

B ja ja nein nein

C ja ja ja nein

D ja ja ja ja

1,7/3 3,6/6 6/10 8,7/15 12/20

Mantelprüfung mit

Gleichspannung
VPE 5 5 5 5 5 5

Mantelprüfung mit

Gleichspannung

Bei PE-/TGL-

Anteil
5 3 3 3 3 3

Prüfdauer 

[min]
Prüfverfahren Kabeltyp Prüfspannung (kV)

Nennspannung der Kabelanlage U0/U (kV)
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Spannungsprüfung:  

 

1)  Ef fekt ivwert  

2)  Bei  Cos inus-Rechteck  oder  S inus-Prüfspannung s ind be i  großen  Kabelkapazitäten auch n iedr ige  F re-

quenzen in  begründeten  Ausnahmefäl len unter Berücks icht igung der ver längerten Prüfze it  zuläss ig.  

Hinweis:  Dies  ist  im Prüfprotokol l  anzugeben.  

3)  Die  Prüfdauer  der  VLF -Spannungsprüfung kann in  Verb indung mit  e iner  nachfolgenden TE -Messung 

z.B .  auf  10 min gekürzt  werden.  D iese  Prüfze it  is t  im Prüfprotokol l  anzugeben.  

4)  Erfahrungen mit  der  VLF- Prüfspannung haben gezeigt ,  dass 90 %  a l le r  Fehler  be i  der Inbetr iebnahme 

(Ers t- und Wieder inbetr iebnahme)  in  der  ers ten halben  Stunde auftreten,  daher  können  d iese VLF - 

Prüfze iten auf  30 Minuten für d ie  Inbetr iebnahmeprüfung re duziert  werden.  

5)  Be i  Massekabel  sol l te die  VLF-Prüfspannung angewandt werden,  um Übersch läge durch hohe Raum-

ladungen bei  G le ichspannungsprüfung in  den Schaltan lagen zu vermeiden.  

Tabelle 3: Kennwerte Spannungsprüfung  

Für kundeneigene Kabelanlagen im Schutzbereich des Anschlussnehmers wird die 

gleiche Verfahrensweise oder die Anwendung der DIN VDE 0276 -620, Teil  10-C emp-

fohlen. 
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4.3 Inbetriebnahme des Netzanschlusses/Inbetriebsetzung der 

Übergabestation 

Vervollständigung Schutzprüfprotokolle  

Gegebenenfalls zum Zeitpunkt der Schutzprüfung noch nicht erfolgte Auslösekontrol-

len der zugeordneten Schaltgeräte bzw. die Plausibil isierung der Betriebsmesswerte 

in den Schutzeinrichtungen sind spätestens 3 Monate nach Inbetriebsetzung der Über-

gabestation nachzuholen und das vervollständigte Schutzprüfprotokoll  ist  SWT  an-

schließend nachzureichen.  

Betr iebserlaubnisverfahren 

Für Erzeugungsanlagen mit PA max  ≥ 135 kW:  

Nach der Prüfung des Anlagenzertif ikates legt SWT  den endgültigen Netzanschluss-

punkt fest. Anschließend informiert SWT  mit separatem Schreiben den Anschlussneh-

mer darüber und ertei lt  die vorübergehende Betriebserlaubnis und die Erlaubnis zur 

Zuschaltung. 

Diese Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt einer bestehenden Reservierung der Ein-

speisekapazität für das Vorhaben. Bei  Neuanschluss der Übergabestation steht die 

Erlaubnis unter dem weiteren Vorbehalt der erfolgreichen technischen Abnahme und 

Inbetriebsetzung der Übergabestation.  

4.4 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage  

Betriebserlaubnisverfahren  

Für alle Erzeugungsanlagen (PA ma x  < 135 kW, als auch PA max  ≥ 135 kW):  

Nach durch SWT gesichteter  Konformitätserklärung wird die endgültige Betr iebser-

laubnis mit dem Formular E.16 erteil t .  

Hinweis: 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Zertif izierungsverfahrens zur Beschleunigung von 

Netzanschlüssen ergeben sich Änderungen bei der Elektrotechnischen -Eigenschaften-

Nachweis-Verordnung (NELEV), der Energieanlagen-Anforderungen-Verordnung 

(EAAV) und dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).  

So ist befr istet bis zum 31.12.2025 auch die Inbetriebsetzung von Anlagen (Typ B bis 

950 kW) mit einem „Anlagenzertif ikat unter Auflagen“ möglich. Die Konformitätser-

klärung ist dann binnen 18 Monaten ab Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit 

zu erbringen. Sollte dies nicht erfolgen, wird SWT die Anlage vom Netz trennen. Die 
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Kosten der Netztrennung und der etwaigen Wiederherstellung des Anschlusses trägt 

der Anlagenbetreiber.  

Weitere Vereinfachungen sieht der Gesetzgeber für Anlagen bis max. 500 kW instal-

lierte Leistung und max. 270 kW Einspeiseleistung, unabhängig von der Spannungs-

ebene, gemäß den Vorgaben nach EAAV, NELEV und EnWG vor. Diese Anlagen werden 

unter Berücksichtigung der gesetzl ichen Vorgaben wie Erzeugungsanlagen am Nie-

derspannungsnetz behandelt (nur Einheitenzertif ikat nach VDE-AR-N 4105, kein An-

lagenzertif ikat) .  

Bitte Informieren Sie sich frühzeit ig im Planungsprozess über die aktuel len gesetzl i-

chen Bestimmungen und Regelungen.  

5 Netzanschluss 

5.1 Grundsätze für die Ermittlung des Netzanschlusspunktes 

Die Entnahme bzw. Einspeisung elektr ischer Energie erfolgt in unterschiedlichen 

Spannungsebenen über einen Netzanschluss, der die Kundenanlage mit dem Netz der 

SWT verbindet. Die Anschlussebene wird dabei entsprechend dem Leistungsbedarf  und 

den technischen Randbedingungen festgelegt. Grundsätzl ich gelten die in der Tabelle 

4: Anschlussleistung in Abhängigkeit der Spannungsebene  aufgeführten Netzan-

schlusskapazitäten (für Bezugs- und Erzeugungsanlagen) als Orientierungswerte für 

die maximale Leistung mit der ein Einzelanschluss in der genannten Ebene ange-

schlossen wird. Technische Gegebenheiten können dabei im Einzelfal l  zu andere n 

Werten führen.  Für weitere Informationen siehe FNN-Hinweis „Ermittlung Netzan-

schlusspunkt für Anlagen nach EEG/KWKG“.  

Spannungsebene 
Anschlussleistungen ein-
zelner Kundenanlagen 

Anschluss an ein 10-kV-Netz 200 kVA bis 3 MVA 

Anschluss an eine 10-kV-Sammel-
schiene 

3 MVA bis 11 MVA 

Anschluss an ein 20-kV-Netz 200 kVA bis 5,5 MVA 

Anschluss an eine 20-kV-Sammel-
schiene 

5,5 MVA bis 20 MVA 

Tabelle 4: Anschlussleistung in Abhängigkeit der Spannungsebene  

  



Integriertes Management System  

Richtlinie Dokumentart: Richtlinie 

Ergänzende Technische Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Mittelspannungsnetz der  
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Version: 03 von 06-2025 

Klassifizierung öffentlich 

Seite: 16 von 85 

 

 

Eigentumsgrenze: 

Die Eigentumsgrenze wird im Netzanschlussvertrag bzw. in der Anschlusszusage ge-

regelt. Sie l iegt sowohl bei Anschlüssen an Kabel - als auch an Frei leitungsnetzen an 

den Kabelendverschlüssen des in der Kundenanlage ankommenden Mittelspannungs-

kabels der SWT. Die im Eigentum des Messstel lenbetreibers bzw. der SWT  stehenden 

Einrichtungen für Messung und informationstechnische Anbindung sind hiervon nicht 

betroffen.  

Die Übergabestation von Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) ist in unmittelbarer Nähe des ermittelten Netzanschlusspunktes zu err ichten 

(bis ca. 25 m Abstand).  

Die Übergabestation von Erzeugungsanlagen, die an eine Sammelschiene des SWT-

Umspannwerkes angeschlossen werden, ist in unmittelbarer Nähe des Umspannwerkes 

(„am UW-Zaun“) zu errichten. Von der Übergabestation ist ein kundeneigenes Mit-

telspannungskabel zum von SWT benannten Schaltfeld in der Mittelspannungsanlage 

des Umspannwerkes zu führen und dort aufzulegen. Die Eigentumsgrenze liegt an den 

Kabelendverschlüssen des Mittelspannungskabels im benannten Schaltfeld. Im Rah-

men der Projektierung sind die Einzelheiten zum Anschluss zu klären (Anzahl der 

Kabelsysteme, Biegeradien, Art der Endverschlüsse, evtl . Begrenzung des Kabelquer-

schnittes). Das Schalt feld verbleibt im Eigentum der SWT . Abrechnungsmessung und 

-wandler sind in der Übergabestation zu install ieren.  

Für die Benutzung der Netzbetreiber-Grundstücke zur Kabelführung des kundeneige-

nen Kabels zum betreffenden UW- Schaltfeld ist im Voraus ein Nutzungsvertrag durch 

den Anschlussnehmer mit der SWT  bzw. dem ggf. abweichenden Grundstückseigentü-

mer abzuschließen. Beispiele für den Anschluss von Kundenanlagen sind in Anhang D 

dargestel lt .  

5.2 – 5.4.2 

- Keine Ergänzung –  

5.4.3 Flicker 

Die konkret zu verwendenden Faktoren kB ,  k E und k S  werden im Netzbetreiberfrage-

bogen (E.9) benannt.   
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5.4.4 Oberschwingungen und Zwischenharmonische und Supraharmoni-

sche 

Die konkret zu verwendenden Faktoren k B ,  k E und k S  werden im Netzbetreiberfrage-

bogen (E.9) benannt.  

5.4.5 – 5.4.6 

- Keine Ergänzung –  

5.4.7 Tonfrequenz-Rundsteuerung 

Die verwendeten Rundsteuerfrequenzen im Netzgebiet der SWT  betragen 168 Hz. 

5.4.8 – 5.5 

- Keine Ergänzung –  

6 Übergabestation 

6.1 Baulicher Teil 

6.1.1 Allgemeines 

Fabrikfertige Stationen für Hochspannung/Niederspannung gemäß DIN EN 62271 -202 

(VDE 0671-202) müssen die Störlichtbogenqualif ikation IAC AB mit folgenden Kurz-

schlussströmen aufweisen:  

10-kV-Netz: IAC AB 20 kA/1 s 

20-kV-Netz: IAC AB 16 kA/1 s 

Für Stationen gemäß DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) ist der Nachweis, dass das Ge-

bäude der Übergabestation den zu erwartenden Überdruck infolge eines Lichtbogen-

fehlers standhalten kann, mittels Druckberechnung und statischer Beurteilung des 

Baukörpers bezüglich des ermittelten Maximaldruckes zu erbringen und SWT  vorzu-

legen. Für die Druckberechnung sind die Bemessungs-Kurzzeitströme (1s) entspre-

chend Kapitel  6.2.1.1 zu berücksichtigen.  
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Im Einzelfall  kann SWT abweichende Werte vorgeben (z.B. bei Anschlüssen an die Sam-

melschiene eines SWT-Umspannwerks). In diesem Fall  ist die geforderte Störlichtbo-

genklassif ikation für diese abweichenden Werte nachzuweisen (Kapitel 6.1.1 und 

6.2.1.3).  Der Nachweis ist SWT auf Deutsch vorzulegen.  

 

Übergabestationen, die in ein vorhandenes Gebäude integriert werden, sol len eben-

erdig an Außenwänden erstell t  werden.  Zur dauerhaften Sicherung der Stromversor-

gung im Hochwasserfall  wird als Bezugshöhe der Hochwasserstand HQ100 (bezogen 

auf Pegel Trier)  angesetzt.  Dieser ist bei der Errichtung von Anlagen zu berücksich-

tigen. 

6.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausführung 

6.1.2.1 Allgemeines 

- Keine Ergänzung –  

6.1.2.2 Zugang und Türen 

Es sind Schließzyl inder mit einer Schl ießseite (Halbzylinder) nach DIN 18252 mit einer 

Baulänge von 31 mm zu verwenden.  Sofern notwendig, ist  vom Anschlussnehmer ein 

geeigneter Schlüsselsafe anzubringen.  

Die Türen sind mittels f lexiblem Kupferband oder flexibler Anschlussleitung 

A=50mm² mit der Zarge zu verbinden. Eine Dreipunktverriegelung ist vorzusehen. 

Von außen ist deutlich sichtbar der Hinweis „Hochspannung Lebensgefahr“ fest und 

unlösbar anzubringen.  

Doppelschl ießungen sind dort vorzusehen, wo Eigentum, z.B. Zähle rplatz oder Wand-

ler, der SWT verbaut sind. Außerdem muss ein ungehinderter Zugang zu der Mit-

telspannungsschaltanlage gewährleistet sein. Die netzseitigen Eingangsfelder obl ie-

gen in der Verfügung der SWT. 

 

6.1.2.3 – 6.1.2.6 

- Keine Ergänzung –  
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6.1.2.7 Trassenführung und Netzanschlusskabel  

Bei begehbaren Stationen sind Gebäudedurchdringungen gemäß der VDE -AR-N 4223 

auszuführen. Im Fall  von Gebäudestationen kann in begründeten Fällen davon abge-

wichen werden.  

6.1.2.8 – 6.1.2.9 

- Keine Ergänzung –  

6.1.3 Hinweisschilder und Zubehör  

6.1.3.1 Hinweisschilder 

Beispiel eines Übersichtsschaltplans der Mittelspannungsanlage (Übergabestation 

einschließl ich des nachgelagerten kundeneigenen Mittelspannungsnetzes) siehe An-

hang D5e. 

6.1.3.2 Zubehör 

Die Übergabestation ist zusätzlich zu dem in der VDE -AR-N 4110 aufgeführten Zube-

hör mit folgendem auszustatten:  

-  Stationsbuch nach Vorgabe SWT (wird durch SWT beigestel lt )  

-  Zur technischen Dokumentation der eingebauten Betriebsmittel  gehört  auch: 

•  Übersichtsschaltplan der  Primärtechnik  

•  Verdrahtungsplan der Sekundärtechnik  

-  Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit Erdungsstange sind in für die Station 

notwendiger Anzahl und Dimensionierung vorzuhalten.  
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6.2 Elektrischer Teil 

6.2.1 Allgemeines 

6.2.1.1 Allgemeine technische Daten 

Alle Betr iebsmittel  der Übergabestation müssen für die durch den Kurzschlussstrom 

auftretenden thermischen und dynamischen Beanspruchungen bemessen sein. Unab-

hängig von den am Netzanschlusspunkt tatsächlich vorhandenen Werten sind die Be-

triebsmittel  mindestens für nachfolgend aufgeführte Kenngrößen zu  dimensionieren.  

Anschluss an 10-kV-Netze 

Nennspannung Un = 10 kV 

Nennfrequenz fn = 50 Hz 

Isolat ionsspannung Um = 12 kV 

Bemessungsstrom I r = 630 A 

Thermischer Kurzschlussstrom I th = 20 kA bei TK = 1 s 

Bemessungsstoßstrom Ip = 50 kA 

Bemessungs-Stehblitzstoßspan-
nung 

75 kV 

Tabelle 5: Kenngrößen Anschluss 10-kV-Netze 

 Anschluss an 20-kV-Netze 

Nennspannung Un = 20 kV 

Nennfrequenz fn = 50 Hz 

Isolat ionsspannung Um = 24 kV 

Bemessungsstrom I r = 630 A 

Thermischer Kurzschlussstrom I th = 16 kA bei TK = 1 s 

Bemessungsstoßstrom Ip = 40 kA 

Bemessungs-Stehblitzstoßspan-
nung 

125 kV 

Tabelle 6: Kenngrößen Anschluss 20-kV-Netze 
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Im Einzelfall  kann SWT abweichende Werte vorgeben (z.B. bei Anschlüssen an die Sam-

melschiene eines SWT- Umspannwerks). In diesem Fal l  ist  die geforderte Störl ichtbo-

genklassif ikation für diese abweichenden Werte nachzuweisen (Kapitel 6.1.1 und 

6.2.1.3).  

Auf Anfrage stel lt  SWT dem Anschlussnehmer zur Einstel lung des kundeneigenen 

Schutzes und für Netzrückwirkungsbetrachtungen folgende Daten zur Verfügung:  

•  Anfangskurzschlusswechselstrom aus dem Netz der SWT  am Netzanschluss-

punkt (ohne Berücksichtigung des Kurzschlussstrombeitrages der  Erzeugungs-

anlagen);  

•  Fehlerklärungszeit des Hauptschutzes aus dem Netz der SWT  am Netzanschluss-

punkt.  

6.2.1.2 Kurzschlussfestigkeit 

In Einzelfällen kann SWT vom Anschlussnehmer Einrichtungen zur Begrenzung des von 

der Kundenanlage in das SWT-Netz eingespeisten Anfangskurzschlusswechselstromes 

verlangen, um Betriebsmittel  zu schützen bzw. Schutzfunktionen im Netz zu gewähr-

leisten. Der Anschlussnehmer trägt die Kosten der dadurch in seiner Anlage entste-

henden Maßnahmen.  

6.2.1.3 Schutz gegen Störlichtbogen 

Es sind folgende IAC-Klassif izierungen und Prüfwerte für MS-Schaltanlagen einzuhal-

ten: 

In nicht begehbaren Stationen bzw. begehbaren Stationen bei  Wandaufstel lung:  

•  10-kV-Schaltanlagen: IAC A FL 20 kA/1  s; 

•  20-kV-Schaltanlagen: IAC A FL 16 kA/1  s; 

In begehbaren Stationen bei Aufstellung der MS-Schaltanlage im freien  Raum: 

•  10-kV-Schaltanlagen: IAC A FLR 20 kA/1 s; 

•  20-kV-Schaltanlagen: IAC A FLR 16 kA/1 s; 

Der Nachweis der Einhaltung ist SWT auf Deutsch vorzulegen.  

6.2.1.4 Isolation 

- Keine Ergänzung –  
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6.2.2 Schaltanlagen 

6.2.2.1 Schaltung und Aufbau 

Die Schaltfelder in den Übergabestationen sind in folgender Reihenfolge aufzubauen 

(vorzugsweise von l inks nach rechts):  

•  Netzseitige(s)  Eingangsschaltfeld(er)  für den Anschluss an das Netz der  SWT, 

•  Übergabe(schalt)-/Messfeld (Einbau des Messfelds auch bei nicht Verwendung 

gefordert) ,  

•  Abgangsfeld(er) .  

Anschluss an 10/20-kV-Netze 

10/20 kV Kundenanlagen sind grundsätzlich fernsteuerbar auszuführen. Zu diesem 

Zweck sind in den Eingangsschaltfeldern fernsteuerbare Lasttrennschalter mit Motor-

antrieb und eine Fern-/Ort-Umschaltung durch den Kunden vorzusehen  (vgl. Kapitel 

6.3.2) . Die zugehörigen Erdungsschalter in den fernschaltbaren Eingangsschaltfeldern 

müssen nicht fernsteuerbar ausgeführt werden  

Bei dem Anschluss von Kundenanlagen (Bezugsanlagen und Erzeugungsanlagen) an 

10/20-kV-Netze ist für Schaltung und Aufbau der Übergabestation die Bemessungs -

Scheinleistung der an die Übergabestation angeschlossenen Transformatoren  maßge-

bend: 

•  bis zu Bemessungsleistungen von ≤ 1 MVA je Transformator erfolgt die Absi-

cherung über Lasttrennschalter  mit  untergebauten Hochspannungssicherungen.  

Der Einsatz von Leistungsschaltern mit unabhängigem Maximalstromzeitschutz 

ist zulässig;  

•  für Transformatoren mit Bemessungsleistungen > 1 MVA sind Leistungsschal-

ter mit unabhängigem Maximalstromzeitschutz erforderlich.  

•  Bei mehr als einem Abgangsfeld auf der Kundenseite ist ein Übergabeschalt-

feld mit Leistungsschalter und unabhängigem Maximalstromzeitschutz erfor-

derl ich. Um eine selektive Schutzeinstellung durch die kundenseitigen Ab-

gangsfelder zu erreichen, wird eine rückwärtige Verriegelung zum Übergabe-

schutz empfohlen.  

Der Leistungsschalter mit unabhängigem Maximalstromzeitschutz bzw. der Lasttrenn-

schalter mit untergebauter HH- Sicherung kann in jedem Abgangsfeld einzeln oder im 
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Übergabeschaltfeld eingebaut werden. Dies gil t auch für über Kabel ausgelagerte 

Transformatoren. Das Schutzkonzept ist mit SWT  abzustimmen. 

In jedem Fal l muss sichergestel lt werden, dass die gewählte Schutzeinrichtung das 

fehlerhafte Kundennetzteil  oder die gesamte Kundenanlage automatisch und selektiv 

zu vorhandenen Schutzeinrichtungen der SWT abschaltet.  

Im Übergabeschaltfeld und in den Kunden-Abgangsfeldern ist der Einsatz von  Leis-

tungstrennschaltern möglich.  

Anschluss an 10-/20-Sammelschiene eines Umspannwerkes 

Der Anschluss von Kundenanlagen (Bezugsanlagen und Erzeugungsanlagen) an die 

Sammelschiene eines UW erfolgt über eine Übergabestation, der in jedem Fal l  ein 

Leistungsschalter im Schaltfeld des UWs vorgelagert ist.  

Erdungsmöglichkeiten auch bei ausgelagerten Betriebsmitteln  

Es sind mindestens Erdungsmöglichkeiten entsprechend DIN VDE 0105 -100 vorzuse-

hen. 

Sofern sich Betriebsmittel ausgelagert außerhalb der Übergabestation befinden, an 

denen z.B. der Netzbetreiber bzw. der Messstel lenbetreiber Arbeiten ausführen kön-

nen muss (z.B. Transformator, Abrechnungsmessung), sind nach Möglichkeit betr iebs-

mittelnah Erdungsmöglichkeiten vorzusehen.  

6.2.2.2 Ausführung 

Durchführen eines Phasenvergleiches und Feststellen der Spannungsfreiheit  

In den Feldern, die sich im Verfügungsbereich der SWT  befinden, ist ein allpoliges, 

kapazitives Spannungsprüfsystem mit dem Messprinzip HR oder LRM (gemäß DIN EN 

61243-5 (VDE 0682 Tei l 415)) zu verwenden. Der Schnittstel lenanschluss erfolgt über 

isol ierte Messbuchsen.  

Bei  Anschluss in Netzen bis 20-kV muss die Funktionssicherheit der Systeme für die 

Betriebsspannungen 10-kV bis 20-kV gewährleistet sein.  

Geräte zur Kabelfehlerortung/Kabelprüfung 

Es muss eine Anschlussmöglichkeit für Geräte zur Kabelfehlerortung/Kabelprüfung 

ohne Lösen von Endverschlüssen bzw. Steckendverschlüssen gegeben sein. Al le Be-

triebsmittel  der Übergabestation, die während einer Kabelfehlerortung/Kabelprüfung 

mit dem Kabel galvanisch verbunden bleiben, müssen für die verwendeten Prüfspan-

nungen von AC 45 bis 65 Hz - 2 x U0 (Prüfdauer 60 min) bzw. AC 0,1 Hz - 3 x U0 

(Prüfdauer 60 min) ausgelegt sein . 
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Bei einer Einschleifung bzw. bei mehreren netzseitigen Eingangsschaltfeldern sind die 

netzseitigen Eingangsschaltfelder mit elektronischen Kurzschlussanzeigern auszu-

rüsten. Betreibt der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kein eigenes Mittelspan-

nungsnetz, ist in diesem Fall  die Ausrüstung von „n-1“-netzseitigen Eingangsschalt-

feldern beginnend mit dem l inken Schaltfeld (Frontansicht)  mit Kurzschlussanzeigern  

ausreichend. 

Ein kundeneigenes Mittelspannungsnetz besteht dann, wenn vom Anschlussnehmer 

bzw. Anschlussnutzer Mittelspannungsleitungen außerhalb der Übergabestation be-

trieben werden.  

Es sind selbstrückstellende, 3-polige Kurzschlussanzeiger mit Anzeige im Norm-Ein-

baugehäuse (48 x 96 mm) und den entsprechenden Messwertgebern zu install ieren. 

Die Anzeige erlaubt eine Ablesung an der Mittelspannungs- Schaltanlage. Die Rück-

stelldauer muss von Hand zwischen zwei und vier Stunden einstellbar sein. Der An-

sprechstrom muss 400 A/600 A/800 A/1000 A umstellbar und mit einem Justierimpuls 

von 100 ms ± 30 % einzustellen sein. Sofern SWT  nichts Anderes vorgibt,  ist  als An-

sprechstrom 400 A und eine Rückstelldauer von 4 h zu parametrieren. Eine Rückstel-

lung von Hand muss weiterhin erfolgen können. Die Kurzschlussanzeiger müssen bei 

der Anzeige eine Unterscheidung zwischen einfacher Anregung und einer zweiten An-

regung (aufgrund AWE/KU) ermöglichen . Die Kurzschlussanzeiger sind so auszufüh-

ren, dass sie auch bei einem eventuel len Ausfal l  der Hilfsenergie weiterhin ihre Funk-

tion erfüllen. Auf Anforderung der SWT sind anstelle der Kurzschlussanzeiger Erd-

schlussrichtungs- und Kurzschlussrichtungsanzeiger einzubauen und mit Meldekon-

takten auszurüsten 

Ein ausreichender Platz für die Fernübertragungskomponenten ist vorzusehen und mit  

SWT abzustimmen. 

Luft isolierte Schaltanlagen 

Der Anschluss der Netzkabel (10/20 kV, kunststoff isol iert) erfolgt über Endver-

schlüsse (max. Durchmesser 62 mm; max. Länge 350 mm, Kabelschuhanschlussboh-

rung DMR 13 mm) gemäß DIN VDE 0278-629-1. Zur Befestigung der Netzkabel sind 

Kabelhalteschienen einschließl ich geeigneter Kabelschel len (Kabel DMR: 26 -38 mm) 

vorzusehen. 

Das Abstandsmaß der Kabelschuhanschlussbohrung bis zur Kabelbefestigungsschel le 

beträgt ca. 400 mm. Für den Erdanschluss der Kabelschirme sind je Außenleiter An-

schlussschrauben M 10 erforderl ich.  
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Gasisol ierte Schaltanlagen 

Bei Einsatz von hermetisch metallgekapselten Mittelspannungsanlagen ist der Füll-

druck des verwendeten Isoliermediums im Kessel zu überwachen.  

Der Betriebszustand der Schaltanlage muss eindeutig an der Schaltanlage erkennbar 

sein. 

Der Anschluss der Netzkabel (10/20 kV, kunststoff isol iert)  erfolgt mittels Steck -End-

verschlüssen (T-Form) über frontseitig angeordnete Außenkonus-Gerätean-

schlussteile Type C für U r  12-24-36 kV und I r  630 A gemäß DIN EN 50181 mit inte-

griertem Feldsteuerelement und Schraubkontakt ( Innengewinde M 16). Zur Befesti-

gung der Netzkabel sind Kabelhalteschienen einschl ießlich geeigneter Kabelschel len 

(Kabel DMR: 26-38 mm) vorzusehen. Das Abstandsmaß von der Mit te der Außen- 

konusdurchführung bis zur Kabelbefestigungsschelle beträgt ca. 400 mm. Für den 

Erdanschluss der Kabelschirme sind je Außenleiter Anschlussschrauben M 10 erfor-

derl ich.  

Handschalthebel  und Antriebsöffnungen für Lasttrennschalter  und Erdungsschalter 

Die Handschalthebel für Lasttrennschalter und Erdungsschalter sind mechanisch sowie 

farblich unverwechselbar auszulegen. Alternativ ist auch ein Handschalthebel für 

Lasttrennschalter und Erdungsschalter mit unverwechselbaren Hebelenden zulässig. 

Die Bedienung der den jeweil igen Schaltfeldern zugeordneten Lasttrenn - und Er-

dungsschalter hat in getrennten, aneinander anschl ießenden Vorgängen zu erfolgen.  

Die Antriebsöffnungen für Lasttrennschalter und Erdungsschalter müssen den jewei-

ligen Schaltstellungsanzeigen eindeutig zugeordnet werden können. Für Erdungs-

schalter müssen diese farbl ich rot gekennzeichnet sein.  

Verschließbarkeit von Schaltgeräten und Antriebsöffnungen  

Die im Verfügungsbereich der SWT stehenden Schaltfelder und das Übergabeschaltfeld 

müssen grundsätzlich mit einem Bügelschloss - Durchmesser 10 mm - abschließbar 

sein. Für al le Antriebsöffnungen und Betätigungstaster  sowie dem Fern-/Ortschalter  

sind mindestens im Verfügungsbereich der SWT  Abschließvorrichtungen für den Ein-

satz von Bügelschlössern - Durchmesser 10 mm –  oder Halbzyl indern 31 mm vorzu-

sehen .  

6.2.2.3 Kennzeichnung und Beschriftung 

- Keine Ergänzung –  
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6.2.2.4 Schaltgeräte 

Für die netzseitigen Eingangsschaltfelder sind Erdungsschalter mindestens der Klasse 

E1 gemäß DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) zu verwenden. Bei Schleifenanbindung 

oder bei Anbindung mit nur einem netzseitigen Eingangsschaltfeld, welches aber auch 

mit einem Lasttrennschalter ausgeführt ist,  sind Mehrzweck-Lasttrennschalter min-

destens der Klasse M1/E3 gemäß DIN EN 62271-103 (VDE 0671-103) und Erdungs-

schalter mindestens der Klasse E1 gemäß DIN EN 62271 -102 (VDE 0671-102) zu ver-

wenden. Die Klassenangaben müssen auf den Typenschildern der Schaltgeräte erkenn-

bar sein. Wenn die Betriebsbedingungen des Anschlussnehmers oder Anschlussnut-

zers es erfordern, können Leistungsschalter mit entsprechenden Netzschutzeinrich-

tungen eingebaut werden. Weitere Anforderungen zu den in der Übergabestation zu 

install ierenden Schaltgeräten sind in Kapitel  6.2.2.1 „Schaltung und Aufbau“  beschrie-

ben. 
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6.2.2.5 Verriegelungen 

Der Erdungsschalter muss gegen den zugehörigen Lasttrenn - bzw. Leistungsschalter 

verriegelt  sein. Separate Türen/Abdeckungen zum Kabelanschlussraum und/oder HH -

Sicherungsraum dürfen nur bei eingeschaltetem Erdungsschalter zu Öffnen sein. In 

Kabelschaltfeldern muss darüber hinaus für die Dauer der Kabelfehlerortung/Kabel-

prüfung die Möglichkeit bestehen, diese Verriegelung bewusst außer Kraft zu setzen.  

Das Einschalten des Lasttrenn- bzw. Leistungsschalters darf  nur bei wieder einge-

setzter Kabelraumabdeckung oder geschlossener Tür möglich sein.  

Die Verriegelungen für den Anschluss von Kundenanlagen sind in den Bild ern des 

Anhanges D dargestel lt .  

6.2.2.6 Transformatoren 

Für die Anzapfungen der Transformatoren ist ein Einstellbereich von -4 % / 0 / +4 % 

bzw. -5% / -2,5% / 0 / +2,5% / +5 % empfohlen.  

Der Transformator ist entsprechend der aktuel l gült igen Ökodesignrichtlinie auszu-

führen. 

6.2.2.7 Wandler 

Weitere Anforderungen sind in Kapitel  7.5 beschrieben.   

6.2.2.8 Überspannungsableiter 

In gewitterreichen Gebieten wird der Einsatz von Überspannungsableitern in der Kun-

denanlage empfohlen, wenn der  Anschluss an Freileitungsnetze, welche über offenes 

Gelände verlaufen, erfolgt und die Kundenstation im Abstand von 15 m bis 700 m zur 

MS-Freileitung über Kabel im Stich angeschlossen ist.  

6.2.3 Sternpunktbehandlung 

Die Art der Sternpunktbehandlung wird von SWT vorgegeben. Die erforderliche Kom-

pensation von Erdschlussströmen des galvanisch mit dem Netz der SWT  verbundenen 

Kundennetzes einer Bezugsanlage führt die SWT zu ihren Lasten durch.  

Ausnahme von dieser Regelung stellen weit läufige nachgelagerte Kundennetze dar, 

bei denen die Kompensation von Erdschlussströmen - durch den Kunden selbst oder 

in seinem Auftrag - in Absprache mit dem SWT durchzuführen ist.  
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Für die Sternpunktbehandlung, der der Übergabestation nachgelagerten, galvanisch 

getrennten Mittel- und Niederspannungsnetze ist der Anschlussnehmer selbst verant-

wortl ich.  

6.2.4 Erdungsanlage 

Die Mittelspannungsnetze der SWT werden in der Regel kompensiert betrieben.  

Für die elektrische Bemessung der Erdungsanlagen in Mittelspannungsnetzen ist 

grundsätzlich ein Erdfehlerstrom (Erdschlussreststrom) von 60 A zu Grunde zu legen. 

In Ausnahmefäl len können durch SWT andere Erdfehlerströme als Bemessungsgrund-

lage genannt werden. Es ist sicherzustellen, dass die zulässigen Berührungsspannun-

gen nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) eingehalten werden. Die Erdungsanlage der 

Übergabestation ist thermisch für den  Doppelerdschlussstrom I ke e  ≥ 7,5kA für  T k  = 

1s auszulegen (z.B. durch Verbindung des Ringerders und der weiteren Erdungsanlage 

mit der Haupterdungsschiene der Übergabestation mit mindestens NYY -J 1x70mm²).  

Die Haupterdungsschiene ist mit mindestens 2 freien Anschlüssen ( M12 ) zu versehen. 

Die Erdungsanlage ist in Abhängigkeit der Bodenverhältnisse und der Stationsbauform 

als Fundament-, Ring-, Strahlen-  oder Tiefenerder oder einer Kombination aus diesen 

herzustellen.  

Ein Schemaplan der Erdungsanlage ist Anhang J Erdungsanlage zu entnehmen. 

In Gebieten mit globalem Erdungssystem (geschlossener Bebauung) ist eine gemein-

same Erdungsanlage für Hochspannungsschutzerdung (Anlagen > 1 kV) und Nieder-

spannungsbetriebserdung aufzubauen. Es wird dort kein spezieller Nachweis für die 

Erdungsimpedanz gefordert.  Unbeschadet dessen ist die Erdungsanlage mit einer Er-

dungsprüfzange auf niederohmige Wirksamkeit zu prüfen.  

Außerhalb geschlossener Bebauung ist die Einhaltung der vorgegebenen Erdungsim-

pedanz vor Inbetriebnahme der Übergabestation messtechnisch mit einer Erdungs-

messbrücke nachzuweisen. Die Erdungsimpedanz der Hochspannungsschutzerdung 

muss ZE ≤ 2,67 Ω (bei 60 A  Erdschlussreststrom) betragen. Damit sind die Anforde-

rungen des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes der SWT  erfüllt .  Der Nachweis ist 

SWT zu übergeben. Abweichende Werte sind mit SWT  abzustimmen. Bezüglich der 

Höhe der Erdungsimpedanz, hinsichtl ich der An forderungen des Niederspannungsnet-

zes des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers, ist  der Anschlussnehmer verant-

wortl ich. Es ist sicherzustel len, dass die zulässigen Berührungsspannungen nach DIN 

EN 50522 (VDE 0101-2) eingehalten werden.  
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Darüber hinaus ist, unabhängig ob innerhalb oder außerhalb geschlossener Bebauung, 

durch den Err ichter der Stationserdungsanlage nachzuweisen, dass eine ordnungsge-

mäße und funktionierende Erdungsanlage errichtet wurde. Neben der Anfert igung von 

Lageplänen und Angaben zum verwendeten Material/Längen muss die elektrische 

Wirksamkeit der Erdungsanlage bereits vor dem Anschluss an das Erdungssystem der 

SWT und die Kabelanlagen des Anschlussnehmers messtechnisch nachgewiesen wer-

den. In Abhängigkeit des spezifischen Erdwiderstandes wird im Allgemeinen ein Aus-

breitungswiderstand von 2 bis 20 Ω je Erdungsanlage erreicht (Richtwert) ,  im Einzel-

fall  auch höher. Liegen die Werte bei sonst vorschriftsmäßig errichteter Erdungsanlage 

dagegen deutl ich höher als 20 Ω, so sind gesonderte Abstimmungen mit SWT erfor-

derl ich. In jedem Fal l  ist  SWT das ausgefüllte Erdungsprotokoll  (siehe Anhang E.6) zu  

übergeben. 

In der Nähe der Prüftrennstel le ist der zum Erder führende Erdungsleiter so auszu-

führen, dass er problemlos mit einer Erdungsprüfzange mit 32 mm Umschließungs-

durchmesser umfasst werden kann. Auf  die Prüftrennstel le kann verzichtet werden, 

wenn sich die Verbindungsstelle zum Erdungsleiter im al lgemein zugänglichen Bereich 

(z.B. Maste) bef indet.  

Rückwirkungen auf das Erdungsnetz des Verteilnetzbetreibers sind zu vermeiden (z. 

B. durch Betriebsströme der Bahn). Die Ausführung von Kundenanlagen in der Nähe 

von Bahnanlagen sind mit dem SWT abzustimmen. 

Im Folgenden ist eine Übersicht für die gemeinsame Mittel - und Niederspannungs-

Erdungsanlage in der kundeneigenen Übergabestation dargestel lt .  
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Abbildung 1: Mittelspannungsanlage 

 

6.3 Sekundärtechnik 

6.3.1 Allgemeines 

- Keine Ergänzung –  
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6.3.2 Fernwirk- und Prozessdatenübertragung an die netzführende  Stelle 

Die hierfür erforderl ichen Vorgaben können Sie der Richtlinie „Mindestanforderung 

zur Fernsteuerbarkeit  von Übergabestationen“ in der jeweils aktuel len Fassung ent-

nehmen. 

Die Fernsteuerung (Begrenzung der Wirkleistungsabgabe) und die Ist - Leistungser-

fassung von Erzeugungsanlagen im Rahmen des Netzsicherheitsmanagements ist in 

Kapitel 10.2.4 „Netzsicherheitsmanagement“ beschrieben.  

Kundenanlagen mit Fernwirktechnik oder automatischer Wiederzuschaltung in der 

Übergabestation müssen über einen  gemeinsamen Fern-/Ort-Umschalter für alle 

Ringkabelfelder im Verfügungsbereich der SWT verfügen, der bei einer Ortsteuerung 

die Fernsteuer- oder automatischen Befehle unterbindet. Zu den Wiederzuschaltbe-

dingungen für Erzeugungsanlagen siehe Kapitel  10.4.2.  

Verfügungsbereich  

Anschluss an 10/20-kV-Netze 

Der Begriff  „Verfügungsbereich“ ist in Kapitel  3.1.60 der VDE-AR-N 4110 erläutert. 

Für Bezugs- und Erzeugungsanlagen gelten hierzu folgende Bedingungen:  

o  Alle Schaltgeräte im Verfügungsbereich der SWT müssen für SWT zugänglich und 

vor Ort zu betätigen sein 

o  bei dem Anschluss von Kundenanlagen an ein vom Anschlussnehmer al lein ge-

nutztes Schaltfeld in einem SWT-eigenen Umspannwerk wird das Schaltfeld von 

der netzführenden Stel le der SWT ferngesteuert  

o  bei der Einschleifung von Kundenanlagen für den Energiebezug werden die Ein-

gangsschaltfelder durch SWT ferngesteuert.  
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In besonderen Fällen mit erhöhten Anforderungen an die Versorgungszuverlässigkeit  

können individuel le Netzanschlusskonzepte mit SWT  abgestimmt werden; die Kosten 

sind durch den Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer zu tragen.  

Anschluss an höhere Spannungsebenen sind besonders zu betrachten und mit SWT 

abzustimmen.  

Meldungen, Messwerte  

Anschluss an 10/20-kV-Netze 

Die Messwerte Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung sind vom Anschlussnutzer 

zu erfassen bzw. kontinuierl ich als Effektivwerte zu messen.  

Es gelten die nachfolgend aufgeführten Grenzwerte:  

•  Spannung: Gesamtmessfehler ≤ 0,5  %; 

•  Strom, Wirk- und Bl indleistung: Gesamtmessfehler ≤ 3  %. 

Weitere Detai ls zu den zu übertragenden Meldungen und Messwerten und  zur Einstel-

lung von Messwerten, wie Zykluszeit  oder der Anwendung von Schwellwertverfahren, 

sind der Dokumentation: „Spezifikation FWT Anbindung SWT“ zu entnehmen.  Die Ab-

stimmung hierzu erfolgt in der Planungsphase.  

Fernwirktechnische Anbindung an die netzführende Stelle der SWT 

Die folgenden Ergänzungen gelten für die fernwirktechnischen Anforderungen des 

Netzbetreibers. (Anforderungen im Rahmen der Direktvermarktung § 10b EEG sind 

separat umzusetzen)  

Die konkrete Ausgestaltung der Fernwirkanlage erfolgt im Rahmen der Genehmi-

gungsplanung. 

Weitere Information zur fernwirktechnischen Anbindung können den Dokumentatio-

nen: 

„Spezifikation FWT Anbindung SWT“ und  

„Mindestanforderung Fernsteuerbarkeit von Übergabestationen SWT“  

entnommen werden. 
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6.3.3 Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung 

Die Netzschutzeinrichtungen, der Kurzschlussschutz des Anschlussnehmers und die 

Mess- und Zähleinrichtungen sind soweit möglich mit Hilfsenergie zu betreiben, die 

keine stationäre Batterieanlage erfordert.  Der Einsatz von UMZ -Schutz wandlerstrom-

versorgt mit Wandlerstromauslösung oder Kondensatorauslösung ist unter Berück-

sichtigung der Wandleranforderungen zulässig.  

Bei  Erzeugungs- und Mischanlagen ist der übergeordnete Entkupplungsschutz mit 

U>>, U>, U< Schutz aus einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) zu ver-

sorgen, die die Schutzfunktion gemäß der VDE-AR-N 4110 Kapitel  10.3.3.6 für min-

destens 5 Sekunden aufrechthält.  Der Ausfall  der Hi lfsenergie muss zum unverzöger-

ten Auslösen des zugeordneten Schaltgerätes führen und ist durch eine Unterspan-

nungsauslösung (z.B. Nullspannungsspule) zu real isieren. Die Netzschutzeinrichtun-

gen und der Kurzschlussschutz des Anschlussnehmers dürfen aus der USV mitversorgt 

werden. 

Im Falle einer Fernsteuerung (z.B. über das SWT-Gateway),  unabhängig davon ob fern-

steuerbare Eingangsfelder vorhanden sind, ist eine Hilfsenergieversorgung mit Batte-

rie zwingend erforderlich. Die Kapazität ist  so zu bemessen, dass die Kundenanlage 

und die netzseitigen Eingangsfelder mit allen Kommunika tions-, Schutz- (z. Bsp.: 

ÜEKS), Sekundär- und Hilfseinrichtungen, Zähl- und Messeinrichtungen inklusive drei 

kompletter Schaltfolgen, mindestens 8 h betrieben werden kann (vgl.  Kapitel 6.3.3 

der VDE-AR-N 4110).  

Die Hilfsenergieversorgung erfolgt aus dem gemessenen Bereich. Davon unbenommen 

dürfen Messgrößen aus dem ungemessenen Bereich erfasst werden.  

 

6.3.4 Schutzeinrichtungen 

6.3.4.1 Allgemeines 

Schutzeinstellungen zur Gewährleistung der Selektivität zum Mittelspannungsnetz 

werden durch SWT vorgegeben. Bei Veränderung des Netzschutzkonzeptes des Mit-

telspannungs-Vertei lungsnetzes kann SWT vom Anschlussnehmer nachträglich die 

Anpassung der Schutzeinstellungen in der Übergabestation fordern.  

Nach einer Schutzauslösung in der Übergabestation ist in Bezug auf die Wiederzu-

schaltung gemäß Kapitel  8.8 (Bezugsanlagen) bzw. gemäß Kapitel  10.4.2 (Erzeugungs-

anlagen) zu verfahren.  
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Die Schutzgeräte in der Übergabestation werden zur Erfassung und Speicherung von 

Schutzinformationen und/oder Störwerten analoger Größen genutzt und müssen somit 

die Grundätze zur Störwerterfassung gemäß dem FNN-Hinweis „Anforderungen an di-

gitale Schutzeinrichtungen (2015)" erfül len. Für die Störungsaufklärung sind alle nö-

tigen Informationen für mindestens zwei Wochen vorzuhalten und dem Netzbetreiber 

auf Anforderung auszuhändigen. Der Nachweis ist SWT auf Deutsch vorzulegen.   

6.3.4.2 Netzschutzeinrichtungen 

Den Einsatz von Netzschutzeinrichtungen in den netzseit igen Eingangsschaltfeldern 

gibt SWT vor.  

6.3.4.3 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers   

6.3.4.3.1 Allgemeines 
Die nachfolgenden Grundsätze gelten für Kurzschlussschutzeinrichtungen in einem 

Übergabeschaltfeld.  

•  Als Kurzschlussschutz wird ein unabhängiger Maximalstromzeitschutz einge-

setzt.  Gegebenenfal ls können auch andere Schutzprinzipien (z.B. Überstrom-

richtungszeitschutz, Distanzschutz, Signalvergleich) erforderlich sein. Ist  aus 

Sicht des Anschlussnehmers oder Anschlussnutzers zusätzl ich noch ein Über-

lastschutz erforderlich und lassen sich die beiden Schutzfunktionen - z.B. we-

gen der Höhe des Stromwandler-Primärstromes - nicht durch eine Schutzein-

richtung realisieren, so muss der Anschlussnehmer eine weitere Schutzeinrich-

tung und ggf. zusätzliche Stromwandler  instal l ieren;  

•  Strom- und Spannungswandler sind so anzuordnen, dass sie im Selektionsab-

schnitt  des Übergabeleistungsschalters zum Einbau kommen. Dabei sind die 

Spannungswandler im Schutzabschnitt  der Stromwandler, also hinter den 

Stromwandlern in Richtung Kundenanlage,  anzuordnen;  

•  Die Wandler für die Mess- und Zähleinrichtungen sind nach Kapitel  7.5  auszu-

führen; 

•  In erdschlusskompensierten MS-Netzen ohne KNOSPE wird im Übergabeschalt-

feld die Erdschlussrichtungserfassung über ein Erdschlussrichtungsrelais, wel-

ches nach dem Wischerprinzip arbeitet,  eingesetzt.  

•  SWT tei lt  auf Anfrage die Art der Sternpunktbehandlung im betreffenden MS -

Netz mit.  
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•  Sofern keine durchgängige Zustandserfassung der Kurzschlussschutzeinrich-

tungen durch den Anschlussnutzer erfolgt (z. B. mit kundeneigener Fern-

wirktechnik),  muss eine Störung der Kurzschlussschutzeinrichtung zur Auslö-

sung des zugeordneten Schalters  führen; 

•  Um SWT eine Analyse des Störverlaufes zu ermöglichen, sind SWT  im Störungs-

fall  sämtliche Schutzansprechdaten und Störungsaufzeichnungen (Auslösezei-

ten, Anregebild, Fehlermeldungen, LEDs, Fal lklappen usw.)  mitzuteilen. Dazu 

sind mindestens die letzten fünf Störungsereignisse mit Datum und Uhrzeit  im 

Schutzgerät zu speichern und auf Anforderung  auszulesen;  

Zur Ausführung der Kurzschlussschutzeinrichtungen werden folgende Vorgaben ge-

macht:  

Unabhängiger Maximalstromzeitschutz (UMZ-Schutz) 

Der UMZ-Schutz muss folgende Grundfunktionen besitzen:  

•  Schutzgerät wandlerstromversorgt mit Wandlerstromauslösung, Kondensato-

rauslösung oder versorgt über eine gesicherte  Gleichspannungsquelle;  

•  Strommesseingang 4-polig, für Leiterstromanregung zweistufig getrennt ein-

stellbare Zeit- und Stromstufen;  

•  unabhängiger Erdstromzeitschutz, einstufig, unabhängig einstellbare Zeit - und 

Stromstufe, einstel lbar auf Auslösung oder  Meldung; 

•  alle Schutzeinstellungen müssen sich in einem nichtf lüchtigen Speicher  befin-

den; 

•  Schutzauslösungen sind auch bei Ausfal l  der Netzspannung bis zur manuellen 

Quittierung sichtbar anzuzeigen;  

•  Bei nicht vorhandener direkter Quittierfunktion am Schutzgerät ( z.B.,  wenn die 

Quittierung nur über einen Menübaum möglich ist)  ist  ein externer Quitt iertas-

ter im Bedienbereich des Schutzgerätes vorzusehen.  

•  Es ist eine interne Selbstüberwachungsfunktion erforderlich (Life-Kontakt)  
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Einstellbereiche/Zeiten/Toleranzen 

 

Tabelle 7: Anforderungen UMZ-Schutz 

 

Erdschlussrichtungserfassung 

Die Erdschlussrichtungserfassung nach dem Erdschlusswischerverfahren oder dem 

wattmetrischen Verfahren kann im UMZ-Schutz oder durch ein separates Gerät reali-

siert werden. Ein separates Gerät kann über Wandlerstrom/ -spannung oder über eine 

separate Gleichspannungsquelle versorgt werden. Im Falle des wattmetrischen Ver-

fahrens sind in dem betroffenen Feld Kabelumbauwandler zu install ieren. Folgende 

Anschlussbedingungen und Einstellungen müssen realisiert werden können:  
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Tabelle 8: Anforderungen Erdschlussrichtungserfassung  

Die Meldung „Erdschluss-Kundennetz“ muss auch bei Ausfal l  der Netzspannung er-

halten bleiben. Es ist eine automatische Rückstellung mit einstellbarer Zeit  ( i .d.R. 4 

Stunden) vorzusehen.  

Gibt SWT für die Erdschlussrichtungserfassung die Funktion „Auslösung“ vor, so muss 

diese auf den zugeordneten Leistungsschalter bzw. Lasttrennschalter wirken.  

6.3.4.3.2 HH-Sicherung 
HH-Sicherungen sind nur bis zu einer Größe von 63 A (20 kV) bzw. 80 A (10 kV) pro 

Abgang zulässig (unbenommen von der maximalen Leistungsgrenze ≤ 1 MVA gemäß 

Kapitel 6.2.2.1). Damit kann in der Regel die Selektivität zum vorgelagerten Netzbe-

treiberschutz sichergestell t  werden. Der Einsatz einer HH-Sicherung >80 A muss im-

mer mit SWT abgestimmt werden. Die Selektivität zum Abgangsschutz in der UA muss 

sichergestel lt  werden. Der Netzbetreiber kann projektspezifisch andere Absiche-

rungsvorgaben machen.  

6.3.4.3.3 Abgangsschaltfelder  
Falls das Übergabeschaltfeld ohne Schutzeinrichtung und infolgedessen die Abgangs-

schaltfelder mit Leistungsschaltern und Schutzrelais ausgestattet sind, gelten die 

nachstehenden Grundsätze aus Kapitel  6.3.4.3.1 analog für die Ausführung der 

Schutzeinrichtungen in allen betroffenen  Abgangsfeldern.  

6.3.4.3.4 Platzbedarf 
Die Netzschutzeinrichtungen sind in den Sekundärnischen der Schaltanlagen anzu-

ordnen. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, kann die Montage auf Relaistafeln 

bzw. in Schränken in der Übergabestation erfolgen. Alle Bedien - und Anzeigeelemente 

der Sekundäreinrichtungen müssen frontseitig zugänglich, und während des Betriebes 

(ohne Abschaltung der Mittelspannungs-Anlage) bedienbar und ablesbar  sein.  

Nennspannung Un = 100/110 V AC, 50 Hz

Nennstrom In = 1 A

Einstellbereich I0> = 30 … 300 mA

Verlagerungsspannungs-

Ansprechwert
UNE> = 20 … 35 V

Verzögerungszeit tUNE> = 0,1 … 2 s

Toleranzen für alle Einstellwerte 10 %

kommandofähige Schaltkontakte für Auslösung

Leistungsschalter

Bedienelemente und ggf. die PC-Schnittstelle müssen

frontseitig erreichbar sein.
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6.3.4.4 Automatische Frequenzentlastung 
- Keine Ergänzung - 

6.3.4.5 Schnittstellen für Schutzfunktions-Prüfungen 

Zur Durchführung von Schutzfunktionsprüfungen sind in die Verdrahtung zwischen 

Wandler, Leistungsschalter und Schutzgerät Einrichtungen zur Anbindung von Prüf-

geräten einzubauen. Als Schnittstel le ist eine Prüfklemmenleiste vorzusehen. Diese 

Einrichtungen haben folgende Funktionen zu erfül len:  

•  Heraustrennen der Wandlerkreise zum Schutzgerät,  

•  Kurzschließen von Stromwandlern,  

•  Auftrennen des AUS- und EIN-Befehls zwischen Schutzgerät und Leistungs-

schalter,  

•  Anbindung der Prüfeinrichtung (Wandlerkreise, Befehle,  Generalanregung).  

Die technische Ausführung dieser Einrichtungen ist in Anhang G Prüfleisten be-

schrieben. 

6.3.4.6 Mitnahmeschaltung bei der Parallelschaltung von Transformatoren 

- Keine Ergänzung - 

6.3.4.7 Schutzprüfung 

Die Funktionalität der Schutzsysteme inklusive Auslösekontrollen sind vor deren In-

betriebsetzung am Einsatzort zu prüfen. Relaisschutzprüfungen in Form von Werks-

vorprüfungen werden nicht akzeptiert.  

Für alle Schutzeinrichtungen sind weiterhin  

• nach jeder Änderung von Einstellwerten 

• zykl isch (mindestens al le 4 Jahre)  

Schutzprüfungen durchzuführen.  

Die Prüfungen beinhalten al le Schutzfunktionen und beziehen die Auslöse - und Mel-

dewege mit ein. Ein Nachweis über die Durchführung der Prüfungen ist durch den 

Anlagenbetreiber durch Prüfprotokolle zu erstellen und S WT vor der Abnahme der 

Station vorzulegen.  

Nach Inbetriebnahme der Anlage muss der Anlagenbetreiber die zyklischen Prüfpro-

tokolle ebenfalls vorlegen.  
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Nachweispf lichtige Prüfungen zur Inbetriebsetzung der Wandler und des Schutzes  

Die Strom- und Spannungswandlerkreise sind auf Isolation, Phasenzuordnung, sekun-

däre Erdung und Bürde zu prüfen. Bei  umschaltbaren Stromwandlern ist die f inale 

Übersetzung zu prüfen und zu dokumentieren. Die Stromwandlererdung wird an der 

ersten sekundären Klemmstelle, vorzugsweise am Klemmbrett der Stromwandler, ge-

fordert.  Die sekundäre Stromwandlererdung am Schutzgerät wird nicht  zugelassen.  

Die Bürdenmessung ist mit der Primärprüfung bei Wandlernennstrom durchzuführen.  

Die korrekte Schaltung und Erdung der Messwicklungen (2a -2n; da-dn) ist durch eine 

Primärprüfung mit Wechsel- oder Drehstrom nachzuweisen.  

Durch Sekundär- und Primärprüfungen sind die Wirksamkeiten der Schutzsysteme 

UMZ-Schutz, Erdschlussschutz, Q/U- Schutz und übergeordneter Entkupplungsschutz 

nachzuweisen.  

Es ist eine Richtungsprüfung durchzuführen und die Melde - und Auslösefunktion bei 

Erdkurzschluss Vorwärtsrichtung (vorwärts = in Richtung Kundennetz) nachzuweisen.  

Die Schalterauslösung bei Hilfsspannungs- und/oder Schutzrelaisausfal l  sowie die 

Mitnahme- und Freigabefunktion über das Steuerkabel zur SWT-eigenen Umspannan-

lage (siehe Anhang L) ist  zu überprüfen und zu dokumentieren, sofern vorhanden.  

Die Inbetriebnahme der Kundenstation erfolgt nur bei Vorlage und Freigabe folgender 

Prüfnachweise (sofern vorhanden):  

•  Prüfprotokoll  übergeordneter  Entkupplungsschutz;  

•  Prüfprotokoll  Distanzschutz/UMZ-Schutz;  

•  Prüfprotokoll  Erdschlussrichtungserfassung;  

•  Prüfprotokoll  Q/U-Schutz; 

•  Prüfprotokoll  Strom-Spannungswandler;  

•  Prüfprotokoll  der USV und Schalterauslösung bei Hilfsspannungs - und/oder 

Schutzrelaisausfal l.  

Nach Inbetriebsetzung der Übergabestation sind, sofern vorhanden, die Mitnahme - 

und Freigabefunktion über das Steuerkabel zum SWT-eigenen Umspannwerk zu über-

prüfen und dokumentieren . 

Die wiederkehrenden Prüfungen (Prüfdokumentation) sind SWT nach Ablauf der 

Prüffr ist unaufgefordert vorzulegen.  

Funktionslos gewordene Betriebsmittel  sind zu deaktivieren/kurzzuschließen bzw. 

zurückzubauen (Schutzrelais WIP1 und XU2-AC, Stromwandler, Prüfsteckdosen usw.).  



Integriertes Management System  

Richtlinie Dokumentart: Richtlinie 

Ergänzende Technische Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Mittelspannungsnetz der  
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Version: 03 von 06-2025 

Klassifizierung öffentlich 

Seite: 40 von 85 

 

 

6.4 Störschreiber 

- Keine Ergänzung - 

7 Abrechnungsmessung 

Allgemeines 

Ergänzend zu der VDE-AR-N 4110 und den in dieser TAB-Mittelspannung formulierten 

Anforderungen gelten die auf der Internetseite der SWT aufgeführten Bedingungen an 

den Messstel lenbetrieb. 

7.2 Zählerplatz 

Zum Einbau der Mess- und Steuer- sowie der Kommunikationseinrichtungen ist in der 

Übergabestation ein Zählerwechselschrank mindestens der Größe I  vorzusehen bzw. 

Zählerschränke/Industrieschränke einzusetzen, deren Zählerplatzflächen für Drei-

punktbestfestigung nach DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1) Zählerplätze auszuführen 

sind. 

 

7.3 Netz-Steuerplatz 

- Keine Ergänzung - 

7.4 Messeinrichtungen 

- Keine Ergänzung - 

7.5 Messwandler 

Die Wandler müssen mindestens folgenden Bedingungen genügen:  

Al lgemein: 

•  MID-Konformitätserklärung- ist SWT zu übergeben (durch den Messstellenbe-

treiber)  

•  thermischer Kurzschlussstrom, Bemessungsstoßstrom und Isolationsspannung 

entsprechend Kapitel  6.2.1;  
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•  Messkerne und Messwicklungen zum Anschluss von EZA -Reglern für die Blind-

leistungsregelung/statische  Spannungshaltung müssen mindestens der Klasse 

0,5 genügen, bei Anschlussscheinleistungen der Kundenanlage SA > 1 MVA min-

destens der Klasse 0,2 genügen; 

•  Die Spannungswandler sind vom Netz der SWT aus gesehen hinter den Strom-

wandlern anzuschließen.  

Es ist für jeden abrechnungsrelevanten Zähler ein separater Strom -/Spannungswand-

ler erforderlich (vgl.  VDE-AR-N 4400 (Metering Code))  

Spannungswandler:  

•  Standard-Anforderung an die Zählwicklung der Spannungswandler:  Klasse 0,5; 

15 VA; mit Zustimmung der SWT darf  abgewichen werden; 

•  Spannungswandler sind als drei  einpolig isolierte Spannungswandler auszufüh-

ren; 

•  Die sekundäre Bemessungsspannung der Zähl- und Schutzwicklung der Span-

nungswandler beträgt 100/√3 

•  Bemessungsspannungsfaktor der Spannungswandler: 1,9 x Un/8 h (6 A);  

•  Schutzwicklungen der Spannungswandler für den übergeordneten Entkupp-

lungsschutz müssen der Klassengenauigkeit 3P genügen, typischerweise kom-

biniert aus Klasse 0,5 und 3P.  

•  Die thermische Grenzleistung des Wandlers ist so zu bemessen, dass bei einem 

Kurzschluss im Wandlersekundärkreis das Schutzorgan sicher auslöst.  
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Stromwandler: 

•  Es sind drei  einpolig isolierte Stromwandler zu verwenden.  

•  Standard-Anforderung an die Zählkerne der Stromwandler:  Klasse 0,5s; 10 VA, FS 

5; mit Zustimmung der SWT darf  abgewichen werden; 

•  Der Primärstrom der Stromwandlerkerne für die Zählung, ist  den vertragl ichen 

Leistungsanforderungen anzupassen;  

•  Der sekundäre Bemessungsstrom der Stromwandler muss bei  den Zählkernen bei 

≤  20 kV 5 A, und bei Schutzkernen 1A betragen   

•  thermischer Bemessungs-Dauerstrom der Stromwandler: 1,2 x  Ipn ;  

•  Schutzkerne der Stromwandler zum Anschluss von Kurzschlussschutzeinrich-

tungen müssen Kurzschlussströme von 6 kA im 10-kV-Netz und 3 kA im 20-

kV-Netz entsprechend der Genauigkeitsklasse 10P oder besser gemäß DIN EN 

60044-1 übertragen;  

 

 

o  Bei einem primären Nennstrom von beispielsweise 100 A im 10 -kV-Netz 

muss der Bemessungs- Genauigkeitsgrenzfaktor mindestens 60 betragen. 

Minimal notwendig ist dann ein Stromwandler der Klasse 10P60. Im 20-

kV-Netz würde sich bei gleichem primären Nennstrom von 100 A ein 

Stromwandler der Klasse 10P30 oder besser ergeben.  

o  SWT behält sich vor, aufgrund besonderer Netzkonstellationen auch hö-

here Anforderungen an das Übertragungsverhalten der Schutzkerne zu  

stellen.  

o  Wird die oben genannte pauschale Auslegungsvorschrift  der Stromwand-

lerparameter nicht eingehalten, muss vom Anlagenerrichter mittels rech-

nerischen Nachweises auf Basis der tatsächlichen Bebürdungsverhältnisse 

gezeigt werden, dass die Übertragung des Kurzschlussstromes den oben 

genannten Anforderungen trotzdem genügt.  

•  Die erforderliche Nennleistung der Schutzkerne der Stromwandler für den Über-

gabeschutz einschl ießlich der Bemessung der Auslösespule des Leistungsschal-

ters ist in Abhängigkeit der angeschlossenen Sekundärtechnik im Rahmen der 

Projektierung durch den Kunden zu ermitteln und festzulegen. Die zugehörigen 

Berechnungsunterlagen müssen Bestandtei l  der bei SWT  einzureichenden Pro-

jektdokumentation sein; 
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•  Werden zusätzlich Messgeräte an den Schutzkern der Stromwandler angeschlos-

sen, ist die Kurzschlussfestigkeit  der zum Einsatz kommenden Messgeräte si-

cherzustellen und nachzuweisen;  

•  Schutz- oder Messkerne der Stromwandler zum Anschluss von Q→  & U<  -Schutz 

-einrichtungen müssen entsprechend der Genauigkeitsklasse 5P oder besser 

gemäß DIN EN 61869-2 (VDE 0414-9-2) übertragen und mindestens folgendem 

Verhältnis genügen: In EZA/In Wandler ≥ 0,33;  

•  Schutz- oder Messkerne der Stromwandler zum Anschluss von Schutzeinrich-

tungen müssen der thermischen Kurzschlussfestigkeit  der Schutzrelais am  

•  Strommesseingang genügen. Es gi lt  im 10-kV-Netz:  

 

,  

•  sowie im 20- Netz: 

 

 

•  Ansonsten muss die Berechnungsgrundlage ein Bestandteil  der einzureichenden 

Projektdokumentation sein.  

•  Messkerne und Messwicklungen zum Anschluss von EZA -Reglern für die Blind-

leistungsregelung/ statische Spannungshaltung müssen mindestens der Klasse 

0,5, bei Anschlussscheinleistungen der Kundenanlage SA > 1 MVA mindestens 

der Klasse 0,2, genügen. 

Bereits im Zuge der Anlagenplanung ist eine rechtzeitige Abstimmung zwischen dem 

Anschlussnehmer und SWT über die bereitzustellenden Wicklungen und Kerne erfor-

derl ich. Die bei SWT verfügbaren Strom- und Spannungswandler können bei SWT  nach-

gefragt werden. Detail l iertere Angaben zu den geforderten Wandlerspezif ikation sind 

auf Nachfrage verfügbar.  

Falls der Anschlussnehmer andere als die unten genannten Wandler einsetzt (z.B. für 

gasisolierte Anlagen), so hat er im Störungsfall  für die Ersatzbeschaffung selbst Sorge 

zu tragen. 

Weitere Details sind dem Anhang H "Wandlerverdrahtung" zu entnehmen.  

Beistellung der Wandler durch SWT 

Ist SWT der Messstellenbetreiber, so kommen bei 10-kV- und 20-kV-Netzanschlüssen 

nicht kippschwingungsarme Wandler in schmaler Bauform nach DIN 42600 Tei l  8 und 

Tei l 9 mit folgenden Kenndaten zum Einsatz:  
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Tabelle 9: einpolige Spannungswandler (3 Wicklungen)  

 

Die Wicklung 2 kommt zum Einsatz, wenn Schutz - und/oder Betriebsmessaufgaben zu 

erfüllen sind (z.B. bei allen Erzeugungsanlagen). Die Wicklung 3 kann zur Bedämpfung 

von Kippschwingungen oder auch zur Erdschluss( -richtungs) erfassung genutzt wer-

den. 

 

 

Tabelle 10: Stromwandler (3 Kerne)  

 

Der Kern 2 wird für den Anschluss von Parkreglern und/oder einer fernwirktechni-

schen Einrichtung eingesetzt. Der Kern 3 wird bei Instal lation von Leistungsschaltern 

mit Kurzschlussschutz genutzt. Kern 2 oder Kern 3 können ebenfal ls zum Anschluss 

eines Q→  und U<  -Schutzes genutzt werden. Eine von der Tabel le „Stromwandler“ ab-

weichende Auslegung der Stromwandler ist in begründeten Ausnahmefällen möglich, 

die Auslegung muss aber den oben genannten grundlegenden Anforderungen an die 

Stromwandler entsprechen.  

  

Wicklung 1 Zählung Klasse 0,5; 15 VA; MID-Konformität

Wicklung 2 Schutz
Klasse 0,2/3P; min.15 VA (ggf. Klasse

0,2 oder 0,5 - ohne 3P)

Wicklung 3
Erdschlussmessung, 

Bedämpfung (da-dn)
Klasse 3P; 100 VA

Kern 1 Zählung
Klasse 0,5S; 10 VA; 5 A; FS 5; MID-

Konformität

Kern 2 Messwerte Klasse 0,2; 5 VA; 1 A; FS 5

Kern 3 Schutz Klasse 5Px; 5 VA; 1 A

Stromwandler bei Beistellung durch SWT
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7.6 Datenfernübertragung 

Zählerfernauslesung 

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch SWT  so setzt sie bei Lastgangzählern und intel-

ligenten Messsystemen für die Zählerfernauslesung standardmäßig eine Funklösung 

ein. Sofern Einschränkungen des Signalempfanges am Installationsort bestehen,  ist 

durch den Anschlussnehmer die Antenne an einem geeigneten und mit dem Messstel-

lenbetreiber abgestimmten Ort abgesetzt zu montieren. Dazu stellt  SWT eine entspre-

chende Antenne bei.  Sol lte eine Funklösung nicht möglich sein, so ist der Anschluss-

nehmer verpf lichtet, in unmittelbarer Nähe des Zählerplatzes dauerhaft einen mit SWT 

abgestimmten und betriebsbereiten Kommunikationsanschluss für die Fernauslesung 

der Messwerte bereitzustellen.  

Bei  Bedarf stell t der Anschlussnehmer eine Spannungsversorgung (230 V Wechsel-

spannung) zur Verfügung.  

Erfolgt der Messstel lenbetrieb für RLM-Zähler durch SWT, so stellt  er dem Anschluss-

nutzer Energiemengen- und Synchronisierimpulse gegen Entgelt  und sofern technisch 

möglich ohne Gewährleistung zur Verfügung.  

7.7 Spannungsebene der Abrechnungsmessung 

Im Fal le eines einzelnen Anschlussnutzers erfolgt die Messung der von der an das 

Mittelspannungsnetz angeschlossenen Kundenanlage bezogenen bzw. eingespeisten 

elektrischen Energie grundsätzlich auf der Mittelspannungsseite.  

Bei  mehr als einem Anschlussnutzer ist in Abstimmung mit  SWT auch eine Messung 

auf der Niederspannungsseite möglich . In diesen Fäl len haben die Anschlussnutzer 

die durch die Umspannung entstehenden Verluste zu  tragen. Auch in diesem Fal le ist 

das Messfeld auf der Mittelspannungsseite vorzusehen, siehe Kapitel  6.2.2.1.  

Angaben zur Auslegung der Stromwandler bei Messung auf der Niederspannungsseite 

sind der TAB Niederspannung der SWT  zu entnehmen. 

8 Betrieb der Kundenanlage 

8.1 Allgemeines 

- Keine Ergänzung –  
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8.2 Netzführung 

Die Gesamtverantwortung für die Netzführung des Netzanschlusses al ler Kundenan-

lagen obliegt der SWT. Bei 10/20-kV-Netzanschlüssen mit separatem Schaltfeld (sin-

gulär genutztes Schaltfeld) in einer SWT-eigenen 10/20/25 kV- Station sind zwischen 

dem Anschlussnutzer und SWT Details zum technischen Betrieb der Kundenanlage in 

dem Netzanschlussvertrag sowie in der Netzführungsvereinbarung zu vereinbaren.  

Ändert sich die beauftragte Elektrofachkraft (EFK) oder die netzführende Stelle des 

Anschlussnutzers, so hat der Anschlussnutzer dieses der SWT unverzüglich mitzutei-

len. 

Die Ausführung von Schalthandlungen hat mit Nennung der Schaltzeit  an die netzfüh-

rende Stelle der SWT zu erfolgen. Telefonate zu Schaltgesprächen werden aufgezeich-

net. Der Anschlussnutzer informiert seine Mitarbeiter über diese Regelung. Schalt-

handlungen müssen vor der Durchführung zwischen den beteil igten netzführenden 

Stellen abgestimmt und nach der Scha lthandlung mitgeteilt  und dokumentiert werden. 

Für die Durchführung der Schalthandlungen und die Überwachung der Betriebsmittel  

ist grundsätzl ich die netzführende Stelle verantwortlich.  

Schalthandlungen, die mittel- oder unmittelbar der Versorgung des anderen Partners 

dienen, sollen möglichst an Werktagen während der normalen Arbeitszeit erfolgen. 

Die Ausführungen in diesem und im folgenden Kapitel  „Arbeiten in der Station“ gelten 

auch bei Schalthandlungen von kundeneigenen Betriebsmitteln, die sich im Verfü-

gungsbereich des Kunden befinden und die unmittelbar mit dem Netz der SWT  ver-

bunden sind. Die netzführenden Stellen des Anschlussnutzers und der SWT  müssen 

jederzeit  (24 Stunden) telefonisch erreichbar sein.  

Bei  kurzen, geplanten Unterbrechungen ist SWT  zur Unterrichtung nur gegenüber 

den Anschlussnutzern verpf lichtet, die zur Vermeidung von Schäden auf eine unter-

brechungsfreie Versorgung angewiesen sind und dies SWT  unter Angabe von Grün-

den schrif tl ich mitgeteil t haben. Die Pfl icht zur Benachrichtigung entfäl lt ,  wenn die 

Unterrichtung nach den Umständen nicht rechtzeit ig möglich ist und SWT  dies nicht 

zu vertreten hat  oder die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen 

verzögern würde.  

8.3 Arbeiten in der Übergabestation 

Vor Aufnahme von geplanten oder ungeplanten Arbeiten, die Meldungen zum Partner 

zur Folge haben könnten, ist die netzführende Stelle des Partners zu verständigen. 
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Für Arbeiten an oder in der Nähe von SWT-eigenen Betriebsmitteln ist bei der netz-

führenden Stelle der SWT 

•  eine „Verfügungserlaubnis“ (VE)  bzw. 

•  eine „Freigabe zur weiteren Verwendung“ (FWV)  bzw. 

•  eine „Prüferlaubnis“ (PE)  bzw. 

•  eine „Freischaltgenehmigung“ (FG)  

einzuholen. Die entsprechende Verfügung wird durch die netzführende Stel le erteilt .  

Vor Ort ist für Arbeiten an oder in unzulässiger Nähe von Netzteilen eine „Durchfüh-

rungserlaubnis“ (DE) erforderlich. Der Anlagenverantwortliche des Eigentümers erteilt  

dem Arbeitsverantwortl ichen des Partners nach Durchführung aller erforderlichen Si-

cherungsmaßnahmen die DE für das entsprechende Netztei l.  

8.4 Zugang 

- Keine Ergänzung –  

8.5 Bedienung vor Ort 

Verfügungsbereichsgrenze 

Die Verfügungsbereichsgrenze legt die Zuständigkeit für die Anordnung von Schalt-

handlungen fest (Hiermit ist nicht die Verfügungserlaubnis gemeint, die von der netz-

führenden Stel le z.B. für Arbeiten in einem bestimmten Bereich ertei lt  wird).  Sie ver-

läuft (aus Netzsicht) hinter dem/den Einspeisefeld(ern).  Die Verfügungsbereichsgren-

zen sind in Anhang D dargestell t.  Es gelten folgende Festlegungen:  

•  In dem/den netzseitige(n) Eingangsschaltfeld(ern)werden Schaltbefehle nur 

durch SWT angeordnet und Schaltgeräte  bedient.  

•  Im/in den Übergabe-/Trafoschaltfeld(ern) der Kundenanlage werden durch den 

Anlagenbetreiber Schaltbefehle angeordnet und Schaltgeräte  bedient.  

•  Diese Grundsätze gelten auch, wenn kein Lasttrennschalter im netzseitigen Ein-

gangsschaltfeld vorhanden ist.  

•  Schaltgeräte, die Veränderungen auf den Schaltzustand im Netz der SWT  bewir-

ken, befinden sich im Verfügungsbereich der  SWT. 

•  Der Anlagenbetreiber ist verpfl ichtet,  die in seinem Verfügungsbereich l iegen-

den Schaltfelder nach Aufforderung der SWT abzuschalten.  
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•  Unabhängig von den Verfügungsbereichsgrenzen kann SWT  im Falle von Störun-

gen oder anderem Handlungsbedarf  (z. B. höhere Gewalt,  Gefahr für Leib und 

Leben, zur Herstellung der Spannungsfreiheit  bzw. zur Unterbrechung der An-

schlussnutzung) die Kundenanlage unverzüglich vom Netz schalten. Falls mög-

lich, unterrichtet SWT den Anlagenbetreiber hierüber rechtzeitig. Das Wieder-

einschalten erfolgt entsprechend der  Verfügungsbereichsgrenzen.  

•  Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für Übergabestationen mit und ohne Er-

zeugungsanlagen.  

8.6 Instandhaltung 

Durchgeführte Instandhaltungsarbeiten durch den Anlagenbetreiber sind SWT unauf-

gefordert schrif tl ich einzureichen. Hierbei sind alle notwendigen Instandhaltungstä-

tigkeiten zu berücksichtigen.  

8.7 - 8.10 

- Keine Ergänzung - 

8.11 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen für 

Elektrofahrzeuge  

8.11.1 Allgemeines 

- Keine Ergänzung - 

8.11.2 Blindleistung 

- Keine Ergänzung - 

 

8.11.3 Wirkleistungsbegrenzung 

Im Falle von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer Summenleistung > 12 

kVA und ≤ 475 kW (500 kVA) kann zunächst auf den Einbau der technischen Einrich-

tung verzichtet werden. Diese kann jederzeit durch SWT  nachgefordert werden und ist 

innerhalb einer angemessenen Umsetzungsfrist einzubauen und kommunikativ mit 
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SWT zu verbinden. Zu diesem Zweck wird daher empfohlen eine Datenverbindung zwi-

schen der technischen Einrichtung am zentralen Zählerplatz in der Übergabestation 

und der Ladeeinrichtung vorzubereiten (z.B. mittels Leerrohr)  sowie einen Einbauplatz 

für die Fernwirktechnik in der Übergabestation vorzuhalten.  

Im Falle von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit einer Summenleistung > 475 

kW (500 kVA) install iert der Anlagenbetreiber auf seine Kosten eine technische Ein-

richtung über die SWT eine Begrenzung des Wirkleistungsbezugs der Ladeeinrichtung 

vorgeben kann. Eine detai l l ierte Spezifikation FWT Anbindung SWT ist auf der Inter-

netseite der SWT verfügbar.  

SWT greift  bei Maßnahmen mit Wirkleistungsbegrenzung nicht in die Steuerung der 

Ladeeinrichtungen ein, sondern stel lt  lediglich die entsprechenden Signale auf der 

jeweils vorhandenen Schnittstel le gemäß technischer Ausführung zur Verfügung.  

Eine Begrenzung des Wirkleistungsbezuges f indet nur im gesetzlich zulässigen Rah-

men des Netzsicherheitsmanagements zur Verhinderung bzw. Beseitigung von 

Netzengpässen statt Hinweis: Vor dem Anschluss oder dem Zubau von Ladeeinrich-

tungen in der Mittelspannung sind die Anlagen bei SWT anzumelden.  

8.11.4 Wirkleistungsabgabe bei Über- und Unterfrequenz 

- Keine Ergänzung –  

8.12  Lastregelung bzw. Lastzuschaltung 

- Keine Ergänzung –  
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8.13  Leistungsüberwachung 

Wird –  auf Wunsch des Anlagenbetreibers –  zur Dimensionierung des Anschlusses der 

Kundenanlage eine niedrigere vereinbarte Einspeiseleistung (PAV,E) als die install ierte 

Leistung der Erzeugungsanlage (Σ PEmax herangezogen), so erfolgen Anlagenausle-

gung und Leistungsüberwachung nach dem FNN-Hinweis „PAV,E Überwachung (Ein-

speisebegrenzung) bei Anschlüssen am Mittel- & Hochspannungsnetz“ in Abstimmung 

mit der SWT .  Bei  vol lkommen anderen Leistungsverhältnissen zwischen ΣPEmax der 

EZE und der mit dem Netzbetreiber vereinbarten Einspeiseleistung (PAV,E),  bis hin zur 

Nulleinspeisung, sind zusätzliche Überwachungseinrichtungen notwendig.  

9 Änderungen, Außerbetriebnahmen, Demontage 

Falls sich durch eine Erhöhung der Netzkurzschlussleistung oder durch eine Änderung 

der Netzspannung gravierende Auswirkungen auf die Kundenanlage ergeben, teil t SWT  

dies dem Anschlussnehmer rechtzeitig mit.  Der Anschlussnehmer trägt die Kosten der 

dadurch an seinem Netzanschluss entstehenden Folgemaßnahmen.  

Dies betrifft  auch Anpassungen an das Schutzkonzept in Form von Einstel lungs - oder 

Hardwareänderungen nach Inbetriebnahme. Diese sind durch den Anschlussnehmer 

umzusetzen. 

10 Erzeugungsanlagen  

10.1 Allgemeines 

- keine Ergänzung - 

10.2 Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz  

10.2.1 Allgemeines 

10.2.1.1 bis 10.2.1.3 

- keine Ergänzung -  
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10.2.1.4 Inselbetrieb sowie Teilnetzbetriebsfähigkeit  

Über einen vom Anschlussnehmer vorgesehenen Inselbetrieb ist SWT  auf dem Daten-

blatt Erzeugungsanlage E.8 zu informieren.  

Zu den Themen Inselnetzerkennung und Synchronisierung/Zuschaltung an das öffent-

liche Netz siehe auch Kapitel 10.4.  

10.2.1.5 Schwarzstartfähigkeit  

- keine Ergänzung - 

10.2.2 Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung  

10.2.2.1 Allgemeine Randbedingungen 

Bei Erzeugungsanlagen, die so ausgelegt sind, dass sie über die nachfolgend aufge-

führten Grenzwerte von Q/P b , i n s t °=°0,33 (cos φ = 0,95) hinaus betrieben werden kön-

nen, holt SWT für den erweiterten Betrieb die Zustimmung des Anlagenbetreibers ein. 

Die hierfür erforderl ichen technischen und vertragl ichen Rahmenbedingungen sind 

zwischen Anlagenbetreiber und SWT zu vereinbaren.  

10.2.2.2 – 10.2.2.3 

- keine Ergänzung - 

10.2.2.4 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung 

Die Anforderungen an die Bl indleistungsbereitstellung sind in der „Richtlinie Fern-

wirktechnische Anbindung“ beschrieben.  

Bei  Erzeugungsanlagen, die so ausgelegt sind, dass sie über die oben aufgeführten 

Grenzwerte für die Bl indleistungsbereitstel lung hinaus betrieben werden können, holt 

SWT für den erweiterten Betrieb die Zustimmung des Anlagenbetreibers ein. Die hier-

für erforderlichen technischen und vertragl ichen Rahmenbedingungen sind zwischen 

Anlagenbetreiber und SWT zu vereinbaren.  

10.2.2.5Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen  

- keine Ergänzung - 
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10.2.2.6 Besonderheiten bei Mischanlagen mit Bezugsanlagen  

Grundsätzl ich müssen auch Erzeugungsanlagen innerhalb von Mischanlagen die sta-

tische Spannungshaltung nach Kapitel  10.2.2 umsetzen.  

Hierbei sind mögliche Wechselwirkungen zwischen der Erzeugungsanlage und einer 

vorhandenen Blindstromkompensationsanlage für die Bezugsanlage zu berücksichti-

gen. 

Findet eine Bl indarbeitsverrechnung statt,  die durch die Erzeugungsanlage beeinflusst 

wird, ist  hierzu eine Abstimmung zwischen SWT  und Anlagenbetreiber erforderlich. 

Grundsätzl ich ist der Einsatz eines Blindarbeitszählers (z. B. Lastgangzähler) für die 

Erzeugungsanlage und für die Verrechnung mit der Gesamt -Übergabestel le für die 

Kundenanlage empfehlenswert.  

10.2.3 Dynamische Netzstützung 

Die Art der Dynamischen Netzstützung („vollständige dynamische Netzstützung“ oder 

„eingeschränkte dynamische Netzstützung“) hängt von der Lage des Netzanschluss-

anschlusspunktes ab. Es wird unterschieden zwischen einem  

Anschluss im 10/20-kV-Netz 

Erzeugungsanlagen vom Typ 2 mit Anschluss im 10/20-kV-Netz sind mit der einge-

schränkten dynamischen Netzstützung zu betreiben. D.h. Spannungseinbrüche sind 

während des Netzfehlers ohne Stromeinspeisung in das Netz der SWT  zu durchfahren. 

SWT kann jedoch die vol lständige dynamische Netzstützung sofort oder zu einem spä-

teren Zeitpunkt fordern.  

Erzeugungsanlagen vom Typ 1 mit Anschluss im 10/20-kV-Netz l iefern während des 

Netzfehlers ihren maschinenbedingten Kurzschlussstrom, der Verstärkungsfaktor k 

ist nicht einstellbar.  

Anschluss an die 10/20-kV-Sammelschiene 

Erzeugungsanlagen mit Anschluss an die 10/20 -kV-Sammelschiene sind mit der voll-

ständigen dynamischen Netzstützung zu betreiben. Abweichend davon kann SWT  im 

Einzelfall  die eingeschränkte dynamische Netzstützung fordern.  

10.2.3.1– 10.2.3.2 

- keine Ergänzung –  10.2.3.3 Dynamische Netzstützung für Typ-2-Anlagen  

10.2.3.3.1 Allgemeines 
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- keine Ergänzung -  

10.2.3.3.2 Spannungsstützung bei Netzfehlern durch Blindstromeinspei-
sung bei vollständiger dynamischer Netzstützung  

 

Sofern SWT nichts Anderes vorgibt, ist  der einzustel lende Verstärkungsfaktor k=2 am 

Netzanschlusspunkt einzustellen.  

Anmerkung: Der k-Faktor beschreibt die Verstärkung der netzstützenden Einspeisung 

von Bl indstrom im Fehlerfal l  in Abhängigkeit der Spannungseinbruchtiefe.  

10.2.3.3.3 – 10.2.3.4 
 

- keine Ergänzung -  

10.2.4 Wirkleistungsabgabe 

10.2.4.1 Allgemeines 

- Keine Ergänzung –   
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10.2.4.2 Netzsicherheitsmanagement 

Siehe Dokumente:  

-  Mindestanforderungen an die Fernsteuerbarkeit  von Übergabestationen  

-  Spezif ikation FWT Anbindung SWT  

10.2.4.3 Wirkleistungsanpassung bei Über- und Unterfrequenz 

Der Anschlussnehmer tei lt  SWT  den Wert der anfänglichen Zeitverzögerung T V  mit, 

wenn diese mehr als 2 s beträgt. In diesem Fal l klärt SWT  die Zulässigkeit  mit dem 

relevanten Übertragungsnetzbetreiber.  

10.2.5 Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage   

10.2.5.1 Allgemeines 

- Keine Ergänzung - 

10.2.5.2 Beitrag zum Kurzschlussstrom 

Bei Typ-1-Anlagen oder Anlagen > 1 MVA sind dem Netzbetreiber zudem grundsätz-

lich folgende Informationen der Erzeugungsanlage für Netzersatzäquivalente zu über-

geben: 

•  die nach DIN EN 60909-0 (VDE 0102) für die gesamte Erzeugungsanlage  ermit-

telte 

o  Kurzschlussmitimpedanz  Z ( 1 )  

o  Kurzschlussnull impedanz Z ( 0 )  sowie Kurzschlussgegenimpedanz Z ( 2 )  

•  den für die über Vollumrichter angeschlossen  Erzeugungseinheiten  

o  resultierenden Beitrag IK 3 ‘ ‘ PF  

o  die result ierenden Beiträge für unsymmetrische Fehler IK2‘‘PF  sowie 

IK1‘‘PF .  

10.2.5.3 Überprüfung der Schutzparametrierung 

- Keine Ergänzung - 
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10.3 Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen 

10.3.1 Allgemeines 

- Keine Ergänzung - 

10.3.2 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers  

- Keine Ergänzung - 

10.3.3 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers  

10.3.3.1 Allgemeines 

Der übergeordnete Entkupplungsschutz und der Entkupplungsschutz an den Erzeu-

gungseinheiten müssen an unterschiedliche Wandler/Messpunkte angeschlossen wer-

den und wirken auf zwei separate Schaltgeräte.  

Es ist die VDE FNN „Entscheidungshilfe (VDE-AR-N 4105/4110)“ zu beachten.  

Bei  einer Umstellung von eingeschränkter auf vollständige dynamische Netzstützung 

sind die Schutzfunktionen und Einstellwerte wie beim Anschluss einer Erzeugungsan-

lage an die Sammelschiene eines Umspannwerkes umzusetzen. Den Zeitpunkt des 

Übergangs zur vol lständigen dynamischen Netzstützung wird von SWT  festgelegt.  

10.3.3.2 Spannungsschutzeinrichtungen 

- Keine Ergänzung - 

10.3.3.3 Frequenzschutzeinrichtungen 

Um den ungewollten Tei lnetzbetrieb eines lokalen öffentl ichen Netzes zu vermeiden 

ist bei an das Mittelspannungsnetz angeschlossenen Bezugsanlagen mit ( integrierten) 

teilnetzbetriebsfähigen Erzeugungsanlagen der Frequenzrückgangsschutz (f<) auf 

49,5 Hz einzustellen.  

10.3.3.4 Q-U-Schutz 

Bei Erzeugungsanlagen mit eingeschränkter dynamischer Netzstützung oder Erzeu-

gungsanlagen < 1 MVA kann auf den Q-U-Schutz verzichtet werden. In diesem Fall 
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muss der Q-U-Schutz jedoch nachrüstbar sein und auf Anforderung der SWT  nachge-

rüstet werden. Für Erzeugungsanlagen mit Anschluss an die Sammelschiene eines 

SWT- Umspannwerkes ist die Meldung „Auslösung Q-U-Schutz“ über das Steuerkabel 

(für die Mitnahmeschaltung) der SWT  zur Verfügung zu stellen.  

10.3.3.5 Übergeordneter Entkupplungsschutz 

Die Funktional ität (Messwertbereitstellung, Auslösekreis)  des übergeordneten Ent-

kupplungsschutzes ist mit mittelspannungsseitiger Messwerterfassung in der Über-

gabestation auszuführen. Zur Bereitstel lung der Steuer- und Messspannung kann un-

ter Einhaltung der zulässigen Wandlerdaten die Schutz-/Betriebsmesswicklung des 

Messwandlersatzes genutzt werden. Der übergeordnete Entkupplungsschutz muss 

mindestens eine verkettete Spannung auswerten. Hierbei reicht die Auswertung der 

50-Hz-Grundschwingung aus. Folgende Anschlussbedingungen und Einstel lungen 

müssen real isiert werden können:  

 

 

Tabelle 11: Anforderungen übergeordneter Entkupplungsschutz  

Die Meldungen „Auslösung U>>“ und „Auslösung U>“ müssen bis zur manuellen Quit-

tierung (z.B. bei Einsatz eines Fallklappenrelais)  auch bei Ausfall der Netzspan nung 

sichtbar erhalten bleiben.  
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Die Funktion des Entkupplungsschutzes ist jederzeit sicherzustellen. Die Außerbe-

triebnahme von Tei len der Kundenanlage darf  nicht zu einem ungeschützten Betrieb 

der Erzeugungsanlage oder Teilen davonführen. Dabei ist auch ein möglicher Zähler-

tausch zu berücksichtigen.  

Kommen in bestehenden Kundenanlagen vom Typ „Mischanlage“ oder „Erzeugungsan-

lagen“ neue Erzeugungseinheiten (EZE) hinzu, ist die Nachrüstung eines übergeord-

neter Entkupplungsschutz (üEKS) erforderlich.  Die Auslösung des üEKS muss in diesem 

Falle auch auf die Bestandsanlage wirken.  

10.3.3.6 Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten 

Im Zuge der Inselnetzerkennung (Tei lnetzbildung)  sind derzeit  keine weiteren Entkupp-

lungsschutzfunktionen gefordert.   

10.3.4 Anschluss der Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines  

Umspannwerks 

10.3.4.1 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers   

Steuerkabel/Mitnahmeschaltung 

Bei Anschluss an die Sammelschiene eines SWT-eigenen Umspannwerkes wird in Ab-

hängigkeit der bestehenden Netzverhältnisse ein Leerrohr bzw. ein Steuerkabel für 

eine Mitnahmeschaltung für die Auslösung des Leistungsschalters in der Übergabe-

station oder für weitere Schutzfunktionen benötigt.  In Einzelf ällen ist die Mitnah-

meschaltung auch bei Anschlüssen im Mittelspannungsnetz erforderl ich. Einzelheiten 

zur Ausführung der Mitnahmeschaltung sind in Anhang K aufgeführt.  Im Rahmen der 

Projektierung ist eine konkrete Umsetzung mit SWT abzustimmen. Die Kosten für die 

Herstel lung der Mitnahmeschaltung trägt der  Anschlussnehmer.  

Bei  vorhandener und aktiver Mitnahmeschaltung wird die Übertragung einer Schutz-

auslösung über diesen Weg in die turnusmäßigen Schutzprüfungen durch SWT  einbe-

zogen. 

Des Weiteren wird die Verlegung eines Steuerkabels zwischen der Übergabestation 

und den Erzeugungseinheiten zur Befehlsübertragung der Auslösung des übergeord-

neten Entkupplungsschutzes zu den Erzeugungseinheiten empfohlen.  

In bestimmten Fällen ist zusätzlich beispielsweise der Aufbau von Signalvergleichs-

schutzeinrichtungen bzw. Schaltermitnahmen erforderl ich.  
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10.3.4.2 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers  

10.3.4.2.1 Übergeordneter Entkupplungsschutz 

Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart,  sind die empfohlenen Ein-

stellwerte für den Schutz einer Erzeugungsanlage am Netzanschlusspunkt bei An-

schluss an die Sammelschiene eines UW umzusetzen.  

 

 

Tabelle 12: Einstel lungen übergeordneter Entkupplungsschutz  

 

Am Netzanschlusspunkt ist  die Umsetzung eines Frequenzsteigerungsschutzes  f  > 

bzw. eines Frequenzrückgangsschutzes f  < nicht  erforderl ich.  

10.3.4.2.2 Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten 
Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart,  sind die empfohlenen Ein-

stellwerte für den Schutz an der Erzeugungseinheit bei Anschluss der Erzeugungsan-

lage an die Sammelschiene eines UW umzusetzen.  

 

 

Tabelle 13: Einstel lungen Entkupplungsschutz an der Erzeugungseinheit  

Funktion
Einstellbereich 

des Schutzrelais

Spannungssteigerungssc

hutz U>>
1,00 – 1,30 Un 1,20 Uc 300 ms

Spannungssteigerungssc

hutz U>
1,00 – 1,30 Un 1,10 Uc 180 s

Spannungsrückgangssch

utz U<
0,10 – 1,00 Un 0,80 Uc 2,7 s

Blindleistungsrichtungs-

/Unterspannungsschutz 

(Q⇒ & U<)

Schutzrelais-Einstellwerte

0,70 – 1,00 Un 0,85 Uc 500 ms

Funktion
Einstellbereich 

des Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U>> 1,00 – 1,30 Un 1,25 UNS 100 ms

Spannungsrückgangsschutz U< 0,10 – 1,00 Un 0,80 UNS 1,8 s

Spannungsrückgangsschutz U<< 0,10 – 1,00 Un 0,30 UNS 800 ms

Frequenzsteigerungsschutz f>> 50,0 – 55,0 Hz 52,5 Hz C ≤ 100 ms

Frequenzsteigerungsschutz f> 50,0 – 55,0 Hz 51,5 Hz C ≤ 5 s

Frequenzrückgangsschutz f< 45,0 – 50,0 Hz 47,5 Hz ≤ 100 ms

Schutzrelais-Einstellwerte
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(C) Falls die Erzeugungseinheit nur bis zu der geforderten Netzfrequenz 

von 51,5 Hz betrieben werden kann, ist als Frequenzsteigerungsschutz 

eine Frequenzstufe mit 51,5 Hz/≤ 100 ms zu nutzen. Falls die Erzeu-

gungseinheit nicht vollständig bis zu einer Netzfrequenz von 52,5 Hz 

betrieben werden kann, ist der Wert von 52,5 Hz auf den technisch ma-

ximal möglichen Wert zwischen 51,5 Hz und 52,5 Hz einzustel-

len.10.3.4.3 Gesamtübersicht zum Schutzkonzept bei Anschluss der Er-

zeugungsanlage an die Sammelschiene eines Umspannwerks  

- Keine Ergänzung - 

10.3.5 Anschluss der Erzeugungsanlage im Mittelspannungsnetz 

Zu 10.3.5.1 Allgemeines 

keine Ergänzung - 

10.3.5.2 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers 

Die Lastschalter-Sicherungs-Kombination ist als Lasttrennschalter-Sicherungs-Kom-

bination auszuführen.  

10.3.5.3 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers 

Ist zu einem späteren Zeitpunkt eine Umstellung von eingeschränkter auf vollständige 

dynamische Netzstützung erforderl ich, sind die Schutzfunktionen und Einstellwerte 

wie beim Anschluss einer Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines Umspann-

werkes umzusetzen. Den Zeitpunkt des Übergangs zur vol lständigen dynamischen 

Netzstützung wird von SWT festgelegt.  

10.3.5.3.1 Übergeordneter Entkupplungsschutz 

Sofern mit dem Anschlussnehmer nicht anders vereinbart,  sind die empfohlenen Ein-

stellwerte für den Schutz einer Erzeugungsanlage am Netzanschlusspunkt bei An-

schluss im Mittelspannungsnetz umzusetzen.  
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Am Netzanschlusspunkt  ist  die Umsetzung eines Frequenzsteigerungsschutzes  f>bzw. 

eines Frequenzrückgangsschutzes f  < nicht  erforderlich.  

10.3.5.3.2 Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten 

Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart,  sind die empfohlenen Ein-

stellwerte für den Schutz an der Erzeugungseinheit bei Anschluss der Erzeugungsan-

lage im Mittelspannungsnetz umzusetzen. Da im Netz der SWT  eine AWE zum Einsatz 

kommt, gelten folgende Einstellwerte:  

 

C Falls die Erzeugungseinheit nur bis zu der geforderten Netzfrequenz von 51,5 Hz 

betrieben werden kann, ist als Frequenzsteigerungsschutz eine Frequenzstufe mit 

51,5 Hz/≤ 100ms zu nutzen. Falls die Erzeugungseinheit nicht vol lständig bis zu einer 

Netzfrequenz von 52,5 Hz betrieben werden kann, ist der Wert von 52,5 Hz auf den 

technisch maximal möglichen Wert zwischen 51,5 Hz und 52,5 Hz  einzustel len.  

Funktion
Einstellbereich 

des Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U>> 1,00 – 1,30 Un 1,20 Uc 300 ms

Spannungssteigerungsschutz U> 1,00 – 1,30 Un 1,10 Uc 180 s

Spannungsrückgangsschutz U< 0,10 – 1,00 Un 0,80 Uc 2,7 s

Blindleistungsrichtungs-/Unterspannungs-schutz (Q⇒

& U<)

(Bei Erzeugungsanlagen mit eingeschränkter

dynamischer Netzstützung oder Erzeugungsanlagen < 1

MVA kann auf den Q-U-Schutz verzichtet werden, muss

aber mindestens nachrüstbar sein)

0,70 – 1,00 Un 0,85 Uc 0,5 s

Schutzrelais-

Einstellwerte

Funktion
Einstellbereich 

des Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U>> 1,00 – 1,30 Un 1,25 UNS 100 ms

Spannungsrückgangsschutz U< 0,10 – 1,00 Un 0,80 UNS 300 ms

Spannungsrückgangsschutz U<< 0,10 – 1,00 Un 0,45 UNS unverzögert

Frequenzsteigerungsschutz f>> 50,0 – 55,0 Hz 52,5 Hz C ≤ 100 ms

Frequenzsteigerungsschutz f> 50,0 – 55,0 Hz 51,5 Hz C ≤ 5 s

Frequenzrückgangsschutz f< 45,0 – 50 Hz 47,5 Hz ≤ 100 ms

Schutzrelais-Einstellwerte
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10.3.5.4 – 10.3.6 

Keine Ergänzung - 

10.4 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung  

10.4.1 Allgemeines 

Das „Not-Aus“-Signal der Fernwirktechnischen Anbindung schaltet Erzeugungsanla-

gen und Speicher ab und wirkt auf den  Übergabeschalter.  Bei Mischanlagen, sowie bei 

Erzeugungsanlagen ohne Leistungsschalter oder motorangetriebenem Lasttrennschal-

ter im Übergabefeld, wirkt dieser Befehl nur auf die LS der angeschalteten Erzeu-

gungsanlage(n) / Speicher und nutzt hierzu z.B. die Auslösewege des  übergeordneten 

Entkupplungsschutzes.  

10.4.2 Zuschalten nach Auslösung durch Schutzeinrichtungen 

Nach Trennung einer Erzeugungsanlage vom Netz durch eine Ausschaltung des Über-

gabeschalters aufgrund von Auslösungen durch den Kurzschlussschutz ist eine auto-

matische Wiederzuschaltung nicht erlaubt. Eine Wiederzuschaltung darf  erst nach Er-

laubnis durch die netzführende Stel le der SWT erfolgen. 

Nach Trennung einer Erzeugungsanlage vom Netz durch eine Ausschaltung des Über-

gabeschalters aufgrund von Auslösungen durch den übergeordneten Entkupplungs-

schutz (Spannungsrückgang, Spannungssteigerung, Blindleistungsrichtungs -Unter-

spannungsschutz) ist eine automatische Wiederzuschaltung nur für Erzeugungsanla-

gen mit ≤ 950 kW (≤ 1 MVA) mit einem Zeitverzug von mindestens 10 Minuten erlaubt. 

Für Erzeugungsanlagen mit > 950 kW (> 1 MVA) darf  die Wiederzuschaltung erst nach 

Erlaubnis durch die netzführende Stel le der SWT erfolgen.  

Die Wiederzuschaltung der gesamten Erzeugungsanlage erfolgt unter Einhaltung der 

Kriterien der Anschlussbewertung (ggf. erforderl iche stufenweise Zuschaltung der Er-

zeugungseinheiten und/oder der Transformatorleistung zur Einhaltung der zulässigen 

Netzrückwirkungen).  

Übergabestationen mit Automatiken zur Wiederzuschaltung / Fernsteuerungen verfü-

gen über Fern-/ Ort-Umschalter,  die bei einer Ortsteuerung die Automatiken/Fern-

steuerbefehle unterbinden (siehe auch Kapitel 6.3.2). Außerdem sind derartige Über-

gabeschaltfelder mit dem Hinweisschi ld „Anlage ist ferngesteuert/fernüberwacht“ an 

der Mittelspannungs-Schaltanlage zu kennzeichnen.  
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Bei Ausbefehl der Mitnahmeschaltung (siehe Kapitel  10.3.4.1 und Anhang K) muss die 

Wiedereinschaltung über Automatik/Fernsteuerung so lange gesperrt werden, bis ein 

Freigabesignal durch SWT ansteht. Hinsichtlich des Wiedereinschaltens nach Auslö-

sung der Entkupplungsschutzeinrichtungen an den Erzeugungseinheiten ist ein Zeit-

verzug von mindestens 10 Minuten einzuhalten, um Schalthandlungen im Netz mög-

lichst abzuwarten. Anschließend sind die im Abschnitt  10.4 der VDE-AR-N 4110 auf-

geführten “Zuschaltbedingungen“ einzuhalten.  

10.4.3 Zuschaltung mit Hilfe von Synchronisierungseinrichtungen  

Für Erzeugungseinheiten, die netzsynchron zugeschaltet werden müssen, ist an ge-

eigneter Stel le eine Synchronisiereinrichtung vorzusehen. Während die Synchronisie-

reinrichtung bei nicht inselbetriebsfähigen Erzeugungsanlagen zweckmäßigerweise 

dem Generatorschalter zugeordnet wird, ist  bei inselbetriebsfähigen Erzeugungsan-

lagen zusätzlich eine Synchronisiereinrichtung am Kuppelschalter vorzusehen. Eine 

automatische Paral lelschalteinrichtung ist vorzusehen.  

Sofern mit dem Anlagenbetreiber nicht anders vereinbart, sind die die in der VDE -AR-

N 4110 aufgeführten Werte einzustel len.  

10.4.4 Zuschaltung von Asynchrongeneratoren 

Keine Ergänzung –   

10.4.5 Kuppelschalter 

Bei inselbetriebsfähigen Anlagen ist zusätzlich eine Synchronisierungseinrichtung am 

Kuppelschalter,  der den  inselbetriebsfähigen Teil  der Kundenanlage mit dem öffent-

lichen Netz bzw. dem nicht inselbetriebsfähigen Teil  der Kundenanlage kuppelt vor-

zusehen. 

10.5 Weitere Anforderungen an Erzeugungsanlagen 

- Keine Ergänzung -  

10.6 Modelle 

- Keine Ergänzung -  
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11 Nachweis der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungsan-

lagen  

11.1-11.4 

- Keine Ergänzung - 

11.5 Inbetriebsetzungsphase 

11.5.1 Inbetriebsetzung der Übergabestation 

- Keine Ergänzung - 

11.5.2 Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheiten, des EZA-Reglers und 

ggf. weiterer Komponenten 

Es ist die gesamte Funktionskette, von der Empfangsbereitschaft der Empfangsein-

richtung (Fernwirktechnik) bis zur Umsetzung der Steuerbefehle in der Anlagensteu-

erung, zu prüfen. 

In Anlagen ≥ 135 kW mit Einspeisung in die MS-Ebene ist darüber hinaus der fehler-

freie Empfang über eine manuelle Sollwertvorgabe aus der netzführenden Stel le der 

SWT zu prüfen. 

Hierzu stell t  SWT eine Rufnummer zur Verfügung, unter der eine Sollwertvorgabe an-

gefordert werden kann. Für den Funktionstest der Einrichtung zum Empfang und zur 

Weitergabe der Sollwertvorgaben muss die Erzeugungsanlage in Betr ieb sein. In jedem 

Fall  hat der Anlagenbetreiber den SWT eine Bestätigung des ordnungsgemäßen An-

schlusses und der ordnungsgemäßen Inbetriebsetzung des Fernwirkgerätes bzw. der 

fernwirktechnischen Anbindung und deren Wirkung auf die Anlagensteuerung der Er-

zeugungsanlage vorzulegen. Hierfür stellt  SWT ein entsprechendes Formular zur Ver-

fügung. Darüber hinaus behält sich SWT vor, die Inbetriebnahmeprüfung wiederholen 

zu lassen. 

11.5.3 - 11.5.4 

- Keine Ergänzung - 
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11.5.5 Betriebsphase 

Der Anlagenbetreiber hat die folgenden Unterlagen al le vier Jahre zu erstel len und auf 

Verlangen beim Netzbetreiber vorzulegen:  

Der zuletzt übermittelte Netzbetreiber-Abfragebogen E.9: Fal ls in der Betriebsphase 

Änderungen vom Netzbetreiber angefordert werden, müssen diese über die Zusendung 

eines aktual isierten Netzbetreiber-Abfragebogens E.9 an den Anlagenbetreiber be-

schrieben werden. 

Schutzprüfprotokoll  der Schutzeinrichtungen am Netzanschlusspunkt und an den  Er-

zeugungseinheiten.  

Funktionsprüfung der Hi lfsenergieversorgung der Sekundärtechnik der  Übergabesta-

tion. 

Die Funktionsweise der vom Netzbetreiber vorgegebenen Wirkleistungssteuerung und 

der Blindleistungsbereitstellung  und Regelungsfunktion nach E.9 muss mindestens alle 

vier Jahre überprüft werden, sofern nicht im Rahmen des Netzbetriebes innerhalb die-

ses Zeitraumes eine Nutzung dieser Funktional itäten erfolgte. Die Überprüfung der 

Signalkette erfolgt in Zusammenarbeit mit und auf Anforderung des zuständigen  Netz-

betreibers.  

Einstel lprotokoll  der Erzeugungseinheiten und Komponenten nach  11.5.3. 

11.5.6 Störende Rückwirkungen auf das Netz 

- Keine Ergänzung - 

11.6 Einzelnachweisverfahren 

- Keine Ergänzung - 

12 Prototyp-Regelung 

Die Mindestanforderungen an die der SWT im Zuge des Netzanschlusses von Prototy-

pen zu übergebende Elektroplanung sind im Anhang J  genauer beschrieben. Die dort 

hinterlegten Formblätter sind 8 Wochen vor Baubeginn der SWT ausgefüllt  einzu-

reichen.  
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13 Anhang 

Anhang A Begriffe 

- Keine Ergänzung  

Anhang B Erläuterungen 

- Keine Ergänzung –  

Anhang C Erläuterungen 

- Keine Ergänzung -  

Anhang D Beispiele für Mittelspannungs-Netzanschlüsse. 

Die nachfolgenden Schaltbilder stel len Beispiele für den Aufbau der Schaltanlage dar. 

Insbesondere können in Abhängigkeit des Messkonzeptes die diesbezüglichen Anfor-

derungen abweichen.  

Die Erdungsfestpunkte sind als Kugelfestpunkte (20 mm) auszuführen. Für den erd-

seitigen Anschluss der Garnitur ist anlagenseitig eine Anschlusslasche für die Er-

dungsklemme und ein Erdungs-Anschlussstück (Stehbolzen M16) vorzusehen.  

Bei  kundeneigenen MS-Leitungen außerhalb der Übergabestation ist eine Erdschluss-

richtungserfassung erforderlich und auch an diese Wandler anschl ießbar. Beim watt-

metrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.  

Bei  gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht 

vor dem Stromwandler möglich.  
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Abbildung 2: 10(20)-kV-Anbindung mit einem Abgangsfeld; Transformator ≤ 1 MVA 

(z.B. 630 kVA) 

1) MS-s e i t i ge  S t ro m-  und  Spannungs wand l er :  

Be i  kund ene igenen  MS- Le i t ungen  auß er ha lb  d e r  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  E rdsc h luss r i ch t ungs er f assung 

er fo rd er l i ch  und  auc h  an  d i es e  Wand l er  ansc h l i eßb ar .  Be im  wa t t me t r i s c hen  Ver f ah r en  w er den  j edoc h  s e-

para te  Kab e l umbauw and l er  no tw end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungsw and l e r  b au l i ch  bed ingt  auc h  aus  Net zs i c h t  vo r  d em S t ro m-

wand le r  mö gl i ch .  

Der  Zäh l erp l a t z  muss  s i c h  i nner ha lb  d er  Üb er gab es t a t i on  be f i nd en .  

2 )  In  Ab s t immung  mi t  SWT  i s t  b i s  zu  e i ne r  L e i s t ung  vo n  max .  630  kVA  j e  Zäh l ung  auc h  e ine  Zäh lung  au f  d er  

N iede rspannungss e i t e  mö gl i ch .  
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Abbildung 3: 10(20)-kV-Anbindung mit einem Abgangsfeld; Transformator > 1 MVA  

1)MS-s e i t i ge  S t ro m-  und  Sp annungs wand l er :  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  

Der  Zäh l erp l a t z  muss  s i c h  i nner ha lb  d er  Üb er gab es t a t i on  be f i nd en .  

2 ) Im  Übe rgab esc ha l t f e ld  i s t  durc h  d i e  Üb er gab esc ha l t e in r i ch t ung  e i ne  T renn funkt io n  zu  r ea l i s i e r en .  D i es e  i s t  dur ch  

e i nen  -  Las t t rennscha l t er  o der  -  T rennscha l t er  ode r  -  L e i s t ungssc ha l t er  i n  E ins chubtec hn ik  od er  -  L e i s t ungs t r enn-

scha l t er  auszu führ en .  

E i n  T r ennsc ha l te r  i s t  nur  in  Verb ind ung  mi t  Ver r i eg l ungen  zuge la ssen .  
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3)Der  L as t t r ennsc ha l t er  im  Abgangs fe ld  kann  auc h  vo r  d em Le i s t ungssc ha l te r  angeo rdnet  s e i n .

 
Abb i ld ung 4 :  10 (20 )- kV- Anb indung b e i  E insc h l e i fung d er  Üb er gabes ta t ion  und  e i ner  v er e i nbar ten  Netzansch luss-

kap az i tä t  

1 )  S tandar d  s ind  h i er  Ohm’sche  T ei l e r  (Genau igke i t :  ≤  0 ,5 % ) .  And er e  T ec hno lo g i en  s ind  nur  nac h  vo rhe r iger  Zu-

s t immung  de r  SW T  zu l äss i g .  

2 )  Kap az i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  emp foh len .  Erds c h luss r i c h tungsanze i ger  s ind  gemäß  Kap i t e l  6 .2 .2 .2  vo r zu-

sehen .  

3 )  D i e  La s t t r ennsc ha l t er  s ind  d urc h  SW T  f er ns t eue rbar  aus zu füh ren  und  ent sp r echend  ko mmunikat i v  e inzub inden .  

E i ne  Fer ns t euer ung  d er  Erd ungssc ha l te r  i s t  n i ch t  er fo r der l i ch .  
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Abb i ld ung  5 :  (20 )-k V-Anb indung  m i t  d r e i  Ab gangs fe ld e rn  ( e in  T rans fo r mat or  >1  MVA ,  Kabe lab gangs fe ld  [kund en-

e igenes  MS- Netz ] ,  e i n  T r ans fo r mator  ≤ 1  MVA)  mi t  Üb ergabe- Le i s t ungssc ha l t er  

1 )kapaz i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  empfoh l en  

2 )MS-s e i t i ge  S t ro m-  und  Sp annungs wand l er :  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  

3 ) Im  Übe rgab esc ha l t f e ld  i s t  durc h  d i e  Üb er gab esc ha l t e in r i ch t ung  e i ne  T renn funkt io n  zu  r ea l i s i e r en .  D i es e  i s t  dur ch  

e i nen  -  Las t t rennscha l t er  o der  -  T rennscha l t er  ode r  -  L e i s t ungssc ha l t er  i n  E ins chubtec hn ik  od er  -  L e i s t ungs t r enn-

scha l t er  auszu führ en .  

E i n  T r ennsc ha l te r  i s t  nur  in  Verb ind ung  mi t  Ver r i eg l ungen  zuge la ssen .  

4 )De r  Las t t r ennsc ha l te r  im  Üb er gab esc ha l t fe ld  kann  auch  vo r  d em Le i s t ungss cha l t er  angeordnet  s e i n .  

5 )So ba ld  e i n  T rans fo r mator  mi t  e ine r  L e i s t ung  >1000  kVA  e inges et zt  w i rd ,  i s t  e i n  L e i s t ungssc ha l t er  im Üb er gabe-

fe ld  vo rzus ehen .  

6 )E rdsc h luss r i c h tungse r f ass ung  (a l t e rnat i v  im Ab gangs fe ld  zum kund ene igenen  MS -Ne tz )  
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Abb i ld ung  6 :  10 (2 0 )-k V- Anb indung  von  zw ei  E r zeugungs e i nhe i ten  (1x  >1 MVA ,  1 x  ≤  1MVA)  üb er  j ew e i l s  e i nen  

Trans fo r mato r  

1 )kapaz i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  empfoh l en  

2 )MS-s e i t i ge  S t ro m-  und  Sp annungs wand l er :  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  

3 ) Im  Übe rgab esc ha l t f e ld  i s t  durc h  d i e  Üb er gab esc ha l t e in r i ch t ung  e i ne  T renn funkt io n  zu  r ea l i s i e r en .  D i es e  i s t  dur ch  

e i nen  -  Las t t rennscha l t er  o der  -  T rennscha l t er  ode r  -  L e i s t ungssc ha l t er  i n  E ins chubtec hn ik  od er  -  L e i s t ungs t r enn-

scha l t er  auszu führ en .  E i n  T rennsc ha l t er  i s t  nur  i n  Verb indung mi t  Ver r i eg l ungen  zuge l ass en .  

4 )De r  Las t t r ennsc ha l te r  im  Üb er gab esc ha l t fe ld  kann  auch  vo r  d em Le i s t ungss cha l t er  angeordnet  s e i n .  

5 )So ba ld  e i n  T rans fo r mator  mi t  e ine r  L e i s t ung  >1000  kVA  e inges et zt  w i rd ,  i s t  e i n  L e i s t ungssc ha l t er  im Üb er gabe-

fe ld  vo rzus ehen .  
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Abb i ld ung  7 :  1 0 (20 )-k V-Anb ind ung  vo n  zw ei  Er zeugungs e inhe i t en  ( Bes t ands - Er zeugungs e inhe i t ;  neue  Er zeu-

gungse inhe i t )  

 

1)kapaz i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  empfoh l en  

2 )MS-s e i t i ge  S t ro m-  und  Sp annungs wand l er  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  
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Abb i ld ung  8 :  10 (2 0 )- kV- Anb indung e i ner  M ischan lage  übe r  e i nen  T rans fo r mat or  

 

* )  W enn  de r  L as t t r ennsc ha l t er  im  net zs e i t i gen  E ingangs scha l t fe ld  ent fa l l en  so l l  (nu r  mö gl i c h  b e i  e inem net zs e i t i -

gen  E ingangssc ha l t f e ld ) ,  i s t  de r  An l agenb et r e ib er  v erp f l i ch t e t ,  d i e  i n  s e i nem Ver fügungsbe re i ch  l i egend en Sc ha l t-

f e ld er  nac h  Au f fo rd er ung  d er  SWT  ab zusc ha l t en .  

Be i  E ins ch l e i fung  d er  Übe rgabes ta t ion  s i nd  fe rnsc ha l tb ar e  E ingangsscha l t f e ld er  gemäß  Abb i l dung  1  vo r zus ehen .  

1 )  kap az i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  empfoh l en  

2 )  MS-s e i t i ge  S t ro m- und  Spannungswand l er  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  

3 )  Be i  e iner  S t u fung  d es  vo rge l ager ten ,  kund ene igenen  MS/NS -Tr ans fo r mators  der  Er zeugungse inhe i t  s ind  d i e  

Aus l ösebed ingungen  d es  Q -U- Schut zes  so  anzupass en ,  d ass  d er  genannt e  Spannungs w er t  au f  d er  M i t t e l sp an-

nungss e i te  r ea l i s i e r t  w i rd .  
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Abb i ld ung  9 :  10 (2 0 )- kV- Anb indung e i ner  M ischan lage  übe r  j e  e i nen  T r ans fo rmator  fü r  Bezug  und  E insp e i s ung  

* )  Be i  E in sch le i fung  d er  Üb e rgabes ta t i on  s i nd  f er nscha l t bar e  E i ngangs scha l t f e ld er  gemäß  Abb i ld ung 2  vo r zusehen .  

1 )  kap az i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  empfoh l en  

2 )  MS-s e i t i ge  S t ro m- und  Spannungswand l er  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  

3 )  Im  Abgangs fe ld  i s t  d urc h  d ie  Üb er gab es cha l t e i n r i c h tung  e i ne  T r enn funkt ion  zu  r ea l i s i e r en .  D i ese  i s t  d urch  

e i nen  -  Las t t rennscha l t er  o der  -  T rennscha l t er  ode r  -  L e i s t ungssc ha l t er  i n  E ins chubtec hn ik  od er  -  L e i s t ungs t r enn-

scha l t er  auszu führ en .  

E i n  T r ennsc ha l te r  i s t  nur  in  Verb ind ung  mi t  Ver r i eg l ungen  zuge la ssen .  

4 )  Der  Las t t r ennscha l t er  im  Abgangs fe ld  kann  auc h  vo r  dem Le i s t ungssc ha l t er  angeordnet  s e in .  

5 )  Sob a ld  e i n  T rans fo r mato r  mi t  e i ne r  L e i s t ung  >1000  kVA  e i ngese tzt  w i rd ,  i s t  e i n  L e i s tungss cha l t er  im  Üb erga-

be fe ld  vo r zus ehen .  
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Abb i ld ung  10 :  10 (20 )- kV- Anb ind ung  e i ne r  M isc han l age  mi t  nac hge l age r t er  S ta t i on  

* )  Be i  E in sch le i fung  d er  Üb e rgabes ta t i on  s i nd  f er nscha l t bar e  E i ngangs scha l t f e ld er  gemäß  Abb i ld ung 2  vo r zusehen .  

1 )  kap az i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  empfoh l en  

2 )  MS-s e i t i ge  S t ro m- und  Spannungswand l er  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  

3 )  Im  Abgangs fe ld  i s t  d urc h  d ie  Üb er gab es cha l t e i n r i c h tung  e i ne  T r enn funkt ion  zu  r ea l i s i e r en .  D i ese  i s t  d urch  

e i nen  -  Las t t rennscha l t er  o der  -  T rennscha l t er  ode r  -  L e i s t ungssc ha l t er  i n  E ins chubtec hn ik  od er  -  L e i s t ungs t r enn-

scha l t er  auszu führ en .  

E i n  T r ennsc ha l te r  i s t  nur  in  Verb ind ung  mi t  Ver r i eg l ungen  zuge la ssen .  

4 )  Der  Las t t r ennscha l t er  im  Abgangs fe ld  kann  auc h  vo r  dem Le i s t ungssc ha l t er  angeordnet  s e in .  

5 )  Sob a ld  e i n  T rans fo r mato r  mi t  e i ne r  L e i s t ung  >1000  kVA  e i ngese tzt  w i rd ,  i s t  e i n  L e i s tungss cha l t er  im  Üb erga-

be fe ld  vo r zus ehen .  

6 )  Er dsch luss r i ch tungs er f as sung  ( a l t e rnat i v  im Ab gangs fe ld  zum kund ene igenen  MS -Ne tz )  

7 )  Die  Vorgab en  zur  s ta t i s c hen  Spannungs ha l t ung  gemäß  Kap i t e l  10 .2 .2 .6  s i nd  zu  ber ücks i cht igen .   
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Abb i ld ung  11 :  10 (20 )- kV- Anb ind ung  e i ne r  E rzeugungs an l age  mi t  nac hge lager t er  S ta t io n  

 

* )  Be i  E i nsc h l e i fung d er  s ind  fe rnsc ha l tb ar e  E ingangssc ha l t f e ld er  gemäß  Abb i ld ung  2  vo rzus ehen .  

1 )  kap az i t i v e  Sp annungsanze i ge  w i rd  empfoh l en  

2 )  MS-s e i t i ge  S t ro m- und  Spannungswand l er  

Be i  kund ene igenen  MS -Le i t ungen  auß er ha lb  d er  Üb er gabes ta t ion  i s t  e i ne  Erdsc h l uss r i ch t ungs er f assung  e r fo r der-

l i ch  und  auc h  an  d i es e  W and ler  ans ch l i eßbar .  Be im  w at tmet r i s chen  Ver fahr en  w erd en  j edo ch  s ep ara te  Kab e l um-

bauw and l er  no t w end ig .  

Be i  gas i so l i e r t er  Bauw eis e  s ind  Sp annungswand l er  bau l i ch  b ed ingt  auch  aus  Net zs i c h t  vo r  d em St ro mw and le r  mög-

l i ch .  

3 )  Im  Abgangs fe ld  i s t  d urc h  d ie  Üb er gab es cha l t e i n r i c h tung  e i ne  T r enn funkt ion  zu  r ea l i s i e r en .  D i ese  i s t  d urch  

e i nen  -  Las t t rennscha l t er  o der  -  T rennscha l t er  ode r  -  L e i s t ungssc ha l t er  i n  E ins chubtec hn ik  od er  -  L e i s t ungs t r enn-

scha l t er  auszu führ en .  

E i n  T r ennsc ha l te r  i s t  nur  in  Verb ind ung  mi t  Ver r i eg l ungen  zuge la ssen .  

4 )  Der  Las t t r ennscha l t er  im  Abgangs fe ld  kann  auc h  vo r  dem Le i s t ungssc ha l t er  angeordnet  s e in .  

5 )  A l s  E rsa t z  für  L e i s tungss cha l te r  im  Ab gangs fe ld ,  k ann  e in  L e i s t ungssc ha l te r  im  Üb er gab e fe ld  r ea l i s i e r t  w er den .  

6 )  Er dsch luss r i ch tungs er f as sung  ( a l t e rnat i v  im Ab gangs fe ld  zum kund ene igenen  MS -Ne tz )  

 
 
 

 
 
 
 



Integriertes Management System   

Richtlinie Dokumentart: Richtlinie 

Ergänzende Technische Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Mittelspannungsnetz der  
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Version: 01 vom 11-2021 

Klassifizierung öffentlich 

Seite: 76 von 85 

 
 

 

Anhang F Störschreiber 

-  Keine Ergänzung -  

Anhang G Prüfleisten 

Eine separate Prüfleiste wird im Netz der SWT nicht eingesetzt.  Die Anbindung von 

Einrichtungen zur Schutzprüfung erfolgt über eine Adaption auf Prüfbuchsen inner-

halb der vorhandenen Wandlerverdrahtung. Diese Prüfbuchsen sind in Anhang H be-

schrieben. 

Es sind vol lisolierte und fingerberührungssichere Prüfbuchsen nach DGUV Vorschrift 

3, geeignet zur Aufnahme von 4 mm Sicherheitsmessleitungen, zu verwenden.  

Die einzelnen Klemmen sind hinsichtlich ihrer Funktion eindeutig zu beschriften. Die 

Funktionen der Klemmen (Trennung, Brücken, Prüfbuchsen) sind gemäß der Darstel-

lung in Anhang H Wandlerverdrahtung aufzubauen.   

Anhang H Wandlerverdrahtung 

Wandlerverdrahtung –  mittelspannungsseitige  Messung 

Die Anbindung von Wandlern und Zählern, Schutzgeräten und Fernwirkgeräten ist im 

Folgenden als zusammenhängende Einheit dargestell t.  Optionale Anlagenkonfigurati-

onen oder Spannungsebenen sind gekennzeichnet.  

Stromwandler sind als sekundärseitig umschaltbare Wandler mit vergossenen An-

schlüssen dargestell t,  da diese häufig in gasisolierten Anlagen zum Einsatz kommen. 

Bei Verwendung von nicht-umschaltbaren Stromwandlern bzw. Wandlern  mit zugäng-

lichen Anschlüssen kann jeweils auf die mittlere Klemme jeder Phase („S2  ( l2)“ )  verzich-

tet werden. 

Die Klemmen sind mit ihrer jeweiligen Funktion zu kennzeichnen.  

Die Anbindung der Wandler an ein separates Fernwirkgerät ist jeweils nur dann auf-

zubauen, wenn eine informationstechnische Anbindung gefordert ist und die Mess-

werterfassung nicht über das Schutzgerät erfolgt.  

 



Integriertes Management System   

Richtlinie Dokumentart: Richtlinie 

Ergänzende Technische Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Mittelspannungsnetz der  
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH 

 

Version: 01 vom 11-2021 

Klassifizierung öffentlich 

Seite: 77 von 85 

 
 

 

 
Abb i ld ung  12 :  Anb indung  d er  S t ro m-  und  Spannungs wand l er  an  Zäh le r ,  mi t te l spannungss e i t i ge  Messung  m i t  d re i  

S t ro mw and l ern  und  d r e i  Spannungsw and le rn  

Ve rd raht ung  d er  e-n  W ick lung :  s i ehe  B i ld  H .2 :  Anb indung  Sp annungswand l er  an  Sc hut z ,  F er nw i rkgerä t  und  Pr ü-

fe in r i c h tung .  

Das  B i ld  g i l t  f ü r  e i n  Rechts - Dr ehfe ld  
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Abb i ld ung  13 :  Anb indung  d er  S t ro m-  und  Spannungs wand l er  an  Zäh le r ,  mi t te l spannungss e i t i ge  Messung  m i t  d re i  

S t ro mw and l ern  und  zw ei  2 - po l igen  Sp annungsw and l er n  ( nur  Bezugs an l agen)  

Das  B i ld  g i l t  f ü r  e i n  Rechts - Dr ehfe ld  
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Aufbau Zählerwechseltafel (ZWT), Absicherung Spannungspfade  

Die für die Zählung einzusetzenden Zähler- bzw. Zählerwechselschränke sind in der 

Form auszuführen, dass die Zählerwechseltafel  Größe 1/I I  passgenau einsetzbar ist 

und die erforderl ichen Schiebetrennklemmen (Buchsenklemmen) sowie die Absiche-

rungen für die Spannungspfade der Messwandler eingebaut sind.  

Für den Anschluss- und Klemmenbereich muss eine plombierbare Abdeckung/Ab-

deckhaube aufsetzbar sein.  

Die Spezif ikationen zur "Ausführung der Zählerwechseltafel"  und zu den "Anforderun-

gen an die Zählerwechselschränke" sind einzuhalten und können bei SWT angefordert 

werden. 

Sicherungselement 

Zur Absicherung der Spannungspfade vor den Schiebetrennklemmen sind im Zähler-

wechselschrank jeweils 1-polige Sicherungsträger nach IEC 60947-1 zur Aufnahme 

von zylindrische Sicherungen 10x38 vorzusehen (z.B. Fabrikat Wöhner Typ AMBUS 

EasySwitch).  

Es sind Sicherungseinsätze 10x38 (z.B. Fabrikat Siemens Typ SITOR Zyl indersiche-

rungs-Einsatz) Betr iebsklasse aR, mit einem Bemessungsstrom (Nennstrom) von 3 A 

zu verwenden. 

Querschnitte und Längen (Zählung)  

Es gelten die Richtwerte der VDE-AR-N 4110 (Kapitel  7.5).  

Verlegeart und Kabeltypen 

Die Wandlerleitungen sind in kurzschluss- und erdschlusssicherer Bauart nach DIN 

VDE 0100-520 auszuführen.  

Am Zählkern/an der Wicklung der Wandler dürfen keine Betriebsgeräte angeschlossen 

werden. 
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Erdungsmaßnahmen 

Das Wandlergehäuse ist an den vom Hersteller vorgesehenen Anschlüssen zu erden. 

Die Sekundärseite des Wandlers ist gemäß Schaltplan zu erden. Gemäß der Erdungs-

anlage in Kapitel  6.2.4 wird die Erdung im Zählerwechselschrank aufgelegt. Wenn der 

eingesetzte Zählerwechselschrank in Schutzklasse I I  ausgeführt sein sollte, ist dieser 

nicht in die Erdungsanlage einzubeziehen.  

Sonderbauformen von Messwandlern (Kabelumbau/SF6)  

Bei  Einsatz von Wandlern mit fest verbundenen Messkabeln (z.B. Kabelumbauwandler, 

SF6 gekapselte Wandler)  ist  eine abdeck–  und plombierbare Zwischenleiste aufzu-

bauen, die die Erdungsmaßnahme und Sternpunktbi ldung beinhaltet. Die Zwischen-

leiste ist räumlich  nah am Wandler vorzusehen. Von dort erfolgt die Verdrahtung zum 

Zählerschrank.  
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Abbildung 14: Aufbau einer Zwischenleiste  
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Abb i ld ung  15 :  Anb indung  Spannungswand l er  an  Schut z ,  F er nw i r kge rä t  und  Prü fe i n r i ch t ung  

Der  zur  K ipps chw ingungsb edämp fung  e inges etz te  Dämpfungswid ers t and  so l l t e  e t wa  fo l gende  Kennwer t e  au fwe i-

sen :  c a .  2 5  Ω ,  ≥  625  W .  vor zugs we is e  i n  d er  Nähe d es  Dämp fungs wid ers t and es  i s t  e i ne  Üb ers t ro ms chut ze inr i ch t ung 

a l s  L e i t ungssc hu tzs cha l t er  mi t  K - Char ak te r i s t i k  3  A  zu  r ea l i s i e r en .  D i e  L e i tungen von  d en  W and l ern  zum  

Le i tungs schut zsc ha l te r  s ind  kur zsch lusss i cher  zu  ve r l egen .  D i e  angegebenen  W er t e  s ind  a l s  Mus t erw er t e  anzuse-

hen  und  müss en  gg fs .  au f  d ie  An lagenverhä l t n i ss e  b emess en  w erd en .  D i e  Aus lös ung  d es  Le i tungssc hut zsc ha l t ers  

i s t  üb er  e inen  H i l fsko nt ak t  in  das  Me lde ko nzept  (W DL  SPG  FEHL )  e i nzub ez i ehen .  

Für  d i e  Abs i c herung d er  Messw i ck l ungen  i s t  e in  Sp annungs wand l ersc hu tzs cha l t e r  vo r zus ehen ,  z . B .  T yp  S iemens  

3RV16 11-1 CG14 .  Di e  Aus lö sung  i s t  üb er  e i nen  H i l fsko ntak t  i n  das  Meld ekonzept  (W DL  SPG  FEHL )  e inzubez i ehen .  

Der  Au fb au  d es  Sc hut zsc ha l ters  er fo lg t  vo r zugs w eis e  in  d er  zugehö r igen  NS - Nis che  de r  MS- Sc ha l t an lage .  D i e  

Le i tungen  vo n  den  W and l er n  zum Le i tungssc hut zsc ha l t er  s i nd  ku rzsch l usss i cher  zu  ver l egen .  
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Abbildung 16: Anbindung Stromwandler an Schutz und Prüfeinrichtung  

 
Bei Wandlern mit sekundärseit igem Anschluss über eingegossene Leitungen wird die 

Erdung des Anschlusses S1 (k)  sowie die Auswahl der Wicklung nicht am Sekundäran-

schluss des Stromwandlers, sondern an der Wandlerklemmenleiste vorgenommen.  

Die dargestell ten Klemmen für Schutzfunktionen und für die Hilfsspannung sind in 

ihrer Funktion für die Anbindung von Schutzprüfeinrichtungen dargestel lt ,  nicht bzgl. 

ihrer räumlichen Lage.  
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Abb i ld ung  17 :  Anb indung  S t romw and l er  an  Fer nw i r kge r ä t  

 

Be i  Wand l ern  mi t  sekundä rs e i t i gem Ans ch luss  üb er  e i ngegos sene Le i tungen w i rd  d ie  E rdung  d es  Ans ch luss es  S1  

(k )  sow i e  d i e  Ausw ah l  d er  W ick l ung  n i cht  am Sekund äransch luss  d es  S t ro mw and l ers ,  sond er n  an  de r  Wand l erk lem-

menl e i s te  vo r geno mmen  
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Abbildung 18: Erdungsanlage  

Anhang J Erdungsanlage 


